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Der Zentralverband voran!

Der zehnte Verbandstag unseres Zen
tralverbandes der Handlungsgehilfen hat

sich rückschauend mit den Ereignissen beschäf¬

tigt, die sich seit dem Jahre 1914 iu der

Arbeiterbewegung im allgemeinen und in

unserer Organisation im besonderen zuge¬

tragen haben. So notwendig diese Ausein»

mwersetzungen gewesen siud, so war es doch

noch viel wichtiger, öen Weg abzustecken, der

in Zukunft gegangen werden soll.
Und — um es gleich vorweg zu sagen

— der Verbandstag hat beschlossen, die

alteRichtungnachvorwärts bei¬

zubehalten. Die vier Kriegsjahre

haben nicht vermocht, uns von unseren Auf¬

gaben und Zielen abzudrängen. Wohl
waren manche unserer Kollegen in diesen

vier Jahren mitunter der Auffassung, daß

man gewissen Zeitumständen mehr oder

weniger Rechnung tragen müsse, aber wir

find alle einer Meinung, daß von einer

Wandlung unseres Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen kerne Rede sein darf.
Der Verbandstag hat aber auch klar

aufgezeichnet, was uns noch
immer von jenen kaufmänni¬
schen Vereinen trennt, die sich jetzt
den Anschein zu geben versuchen, als seien sie

Organisationen, die uuserem Verbünde

gleichwertig sind. Unsere Eigenart liegt dar¬

in, daß wir nicht wie andere Angestellten-
Vereine lediglich mit unklaren Redewen¬

dungen iiber „Verbesserung der Lohn- und

Arbeitsverhältnisse" herumwerfen, daß wir

vielmehr die Berufsgeuossen über die Volks-

wirtschaftlichen Zusammenhänge aufklären
und ihnen sagen, woriu diese Verbesserung

ihrer Lebenslage liegen muß. Die Angestell¬
te», bedürfen der Aufklärung darüber, daß
eine Erhöhung der Geldsumme, die ihnen als

Gehalt oder Lohn ausgezahlt wird, noch

lange keine wirkliche Verbesserung ihrer
Lebenslage zu bedeuten, hat. Grade die

Kriegsjahre haben uns gezeigt, wie die Löhne
der Angestellten und Arbeiter steigen können

uiid sie trotzdem nicht in der Lage sind, sich
die nötigen Lebensmittel und Bedarfsartikel
zu kaufen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem

Leben. Die Angestellteu bezogen vor dein

Kriege geringere Löhne als heute, gleichwohl
aber waren sie damals eher imstande, sich
die nötige Garderobe zu beschaffen als es

heute der Fall ist. Die Verbesserung der

Eintommensderhältnisse hängt eben nicht nur

davon ab, daß man eine höhere Geldsumme
als Lohn bezieht, sie hängt ebensosehr da¬

von ab, wie die Preise der zum Leben er¬

forderlichen Gegenstände nch verändern.

Wir sehen also, daß den Angestellten die durch

Lohnkämpfe erzielteil Erfolge wieder wett

gepiackst werden durch die steigenden Waren¬

preise uud auch durch die Bedürfnisse, die der

einzelne Angestellte infolge der höheren Kul¬

turentwicklung befriedigen muß.
> Die Arbeit der Angestellten

ist in deu letzten Jahrzehnten
intensiver, d. h. anstrengender und er¬

giebiger geworden. Die größere Er¬

giebigkeit der Arbeit der Kontoristen gegen

früher läßt sich leicht veranschaulichen, wenn

man darauf hinweist, wie der einzelne heute
mit Hilfe der Schreib- und sonstigen Bureau¬

maschinen viel mehr zu leisten vermag als

ehemals. Jn den großstädtischen Läden

kommt die anstrengendere und ergiebigere
Arbeit durch den dort herrschenden stärkeren

Verkehr zum Ausdruck. Daß die Arbeit des

Angestellten anstrengender geworden ist, geht

ausschließlich zu seinen Lasten. Niemand

wird aber zu behaupten wagen, daß dem An¬

gestellten auch die größere Ergiebigkeit seiner
Arbeit ausschließlich zugute gekommen wäre.

Im Gegenteil. Der Nutzen, den die größere

Ergiebigkeit der Arbeit der Angestellten hat,

ist den Unternehmern zugute gekommen.

Auch infofern hat sich also die Entlohnung

des Angestellten verschlechtert. Der Anteil

des Angestellten au seinem Arbeitsertrage

ist nicht größer, sondern geringer geworden.

Hierauf haben wir unser Augenmerk zu

richten. Wir reden uicht nur von Lohner¬

höhungen, Gehaltserhöhungen schlechthin,
sondern wir reden davon, daß der Angestellte
und Arbeiter bestrebt sein muß, sich einen

höheren Anteil an den Erträgnissen seiner
Arbeit zu sichern. Wir Wolleu mit unserer
Erwerbsarbeit uicht für andere, fondern

fiir uns arbeiten. Das Wesen der kapita¬
listischen Gesellschaftsordnung besteht aber

grade darin, die Arbeitskraft des Angestell¬
ten und Arbeiters vom Unternehmer auszu¬

nutzen. Wir betrachten das nicht als eiuen

Zustand, zu dessen Festigung wir beizutragen
haben. Mögen der Deutschnationale Haud-

lungsgehilfen-Verband, der Verband Deut¬

scher Handlungsgehilfen, der Kaufmännische
Verein von 1858 usw. sich zu Verteidigern

dieser kapitalistischen Wirtschaftsordnung

auswerfen, wir tun es nicht. Unser Ideal

ist, diese Ausnutzung der menschlichen
Arbeitskraft durch andere zu beseitigen. Aus

diesem Grunde können und wollen wir nicht
daran denken, die uuter den Angestellten und

Arbeitern, lebenden sozialistischen Bestrebun¬

gen zu bekämpfen: wir haben vielmehr alle

Ursache zu wünschen, daß diesen Bestrebungen
ein baldiger Erfolg beschicken seiu möge.

Die Lebenslage der Angestellten kommt

aber nicht uur iu ihrem Portemonnaie zum

Ausdruck. Wir wissen, daß die Angestellten

und Arbeiter in der kapitalistischen Wirt¬

schaftsordnung bisher von der Willkür des

Unternehmers abhängig gewesen sind. Jn

einer sozialistischen GesellsckMftsordnung, wo

es keine privaten Unternehmer mehr gibt,

in der vielmehr die Produktionsmittel der

Allgemeinheit gehören, wird es anders sein.

Aber wir bestreben uns auch, in der gegen¬

wärtigen Wirtschaftsordnung die Willkür dcs

Unternehmers einzuschränken. Wir verlan¬

gen nämlich ein Mitbestimmungsrecht der

Angestcllten vor Neueinstellungen im Be¬

triebe, bei Beförderungen, bei Kündigungen
und Entlassungen. Wir sind bestrebt, die

Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge zu

möglichst günstigen zu gestalten. Wir vcr»

langen auch eiue Neuordnung des Arbeits-

rechtes nach einheitlichen sozialen Gesichts¬
punkten auf gesetzgeberischem Wege, wobei

die natürlichen Eigentümlichkeiten der ein¬

zelnen Berufsgruppen zu berücksichtigen sind.
Aber das genügt uns nicht. Weder das Gc¬

setz uoch die Tarifverträge vermögen allem

eiue lebendige Anteilnahme der Angestellten
cm den Vorgängen im Betrieb hinreichend
zu gewährleisten. Dazu sind die Be¬

triebsräte notwendig, die für ihre
Zwecke soviel Befugnisse haben müssen, daß

sie die Willkür des Unternehmertums gegen

den einzelnen im Betriebe beschäftigten An¬

gestellten beschneiden können.

Der Unternehmer betreibt sein Geschäft
weder zum Vergnügen noch im Interesse der

Allgemeinheit, sondern zu dein Zweck, um

damit Geld zu verdieneu, um damit eine

möglichst gute Verzinsung seines Kapitals
herbeizuführen. Wir brauchen dabei gar

nicht an die Fabrikanten von irgendlvelchen
schwindelhaften Erzeugnissen denken. Jeder
Fabrikant, auch der reelle und anständige
Kaufmann muß in der heutigen Gesellschafts¬
ordnung darauf bedacht sein, seiue Waren zu

einem möglichst guten Preis zu verkaufen.
Die im Betriebe tätigen Angestellten und

Arbeiter haben im Gegensatz zu dem Ge¬

schäftsinhaber das Interesse der Allgemein¬
heit zu vertreten, ^sie haben dafür zu sor¬

gen, daß Schiebungen und offenbare Be¬

trügereien gegen die Konsummteu nicht vor¬

kommen. Sie haben ein Interesse darüber

zu wachen, daß der Betrieb nicht nur zu¬

gunsten seines Inhabers tätig ist, sondern

auch derart geführt wird, wie cs das Wohl

der Gesamtheit erfordert. Sollen das die

Angestellten tun, dann müssen sie durch ihre
Betriebsräte genügende Befugnisse haben.
Um diese Aufgabe dirrchzuführen, ist es not¬

wendig, die Angestellten auch an denjenigen
Fragen im Betriebe zu beteiligen, die sich mit

der Warenherstellung oder init dem Waren»

Vertrieb beschäftigen.
Das sind die Gedaukengänge, die auf

unserem jüngsten Verbandstage vorgetragen
wurden. Damit gehen wir weit über dcu

Nahmen hinaus, was der sogenannte Ge-

Werkschaftsbund kaufmännischer Angestellten-
verbciude tut. Er glaubt, seine Mitgliedcr
beschwichtigen zii können, wenn er ihnen er¬

zählt, daß hier und da eiue kleine Steige¬

rung des Monatslohnes mit oder ohne

Streik, mit oder ohne, Tarif zustande ge¬

kommen ist. Darum allein kann es sich, wie

wir hier auseiuandergesetzt haben, nicht

handeln. Es handelt sich mu mehr, uin

größeres, um die völlige wirtschaftliche Be¬

freiung des Angestellten, um seine gänzliche
Freimachung aus der Lohnsklaverei — und

hier gehen wir voran. Das hat unser 10.

Verbaudstag aufs neue gelobt und bekundet.
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Schafft MachsiiZ
Das Nätesystein marschiert! Es hat

bereits die Antipathien weiter Kreise, die

die volle politische Demokratie als Allheil¬
mittel aller sozialen Uebel betrachteten,
iiberivnnden, und sogar die Regierung hat
sich — gczwungcncrmaßen freiwillig — be¬

reit erklärt, ein Parlament der Ar¬

beit ins Leben zu rufen.
Ich betrachte es nicht als meine Auf¬

gabe, die Ausführungen, die vor ewiger Zeit
an dieser Steile über das Nätcsystem gc-

macht wurden, unter öie kritische Lupe zu

nehmen nnd zu zeigen, wic wcit sie über das

Ziel biimusichießen. Ich begnüge" mich mit

der Bemerkung, öaß den. Räten fürs erste
mir wirtschaftliche Aufgaben zufallen dürf¬
ten, nnd daß es die organische Entwickelung
unseres wirtschaftlichen und politischen
Lebens gefährden hieße, wollte man dnrch
Experimente, wic die Einführung der Räte

in der vorgeschlagenen Form, unsere gesam¬
ten gesellschaftlichen Verhältnisse nuf
cine n S ch i a g umgestalten. Doch mag

mau darüber denken wie man will. Feit
steln jedenfalls, daß wir Betriebs- nnd Ar-

bciiermte.in der einen oder anderen Fo^m
bekommen lverden, nnd wichtiger als alle

theoretisch!: Zplitterrimterei erscheint mir

deshalb gerade für die Angestellten die

Frage: Wen sollen wir in diese nenen

U örperschaften wähl en?

Die Beantwortung dieser Frage ist
nicht möwick, olme einen scharfen Tren¬

nungsstrich zwischen uns uud den bürger¬
lichen Angestclltenvcrbänden zn ziehen.

Dcr 5!vieg mit all seinen Scheußlich¬
keiten gegen den äußeren und den schreien-
dcu Ungerechtigkeiten gegen den inneren

FcinÄ — die nach wirtschaftlicher Freiheit
ringenden Arbeiter nnd Angestellten — hat
neben 'öer Erkenntnis des natürlichen
Gegensatzes zlvischen Kapital und Arbeit für
jedl'n denkenden Menschen den Beweis siir
dir Urchaltbarkeit öcr kapitalistischen Wirt»

schaftsweisc nnd den Wahnsinn einer im¬

perialistischen Weltwirtschaft gebracht. Bis
in die Kreise des Bürgertums hinein wird

bereits die Notwendigkeit eines Planmäßigen
Wiederaufbaus unseres Wirtschaftslebens
auf sozialistischer G r u nö l a g e an¬

erkannt. Die bürgcrlichcn Händlungs»
gehilscnvcrbändc aber bestreiten noch heute
den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen
angehänftcr nnd unmittelbarer Arbeit, und
die Betonung ihres gewerkschaftlichen Cha¬
rakters ist schon aus dicsem Grunde eitel

Schall nnd Rauch. Und unfähig, den An¬

gestellten Mittel und Wege zu zeigen, wie

sich ihre wirtschaftliche Ausbeutung für
immer beseitigen läßt, fühlen sie sich Wohl
in der beschämenden Rolle von Nachbetern
kapitalistischer Ideologen. Gleich den kauf¬
männischen Prinzipalen sind sie begeisterte
Befürworter öes freien Handels, und den

Angestellten muten sie — angcblich um ihnen
ihre „Ausstiegsmöglichkeiten" zu erhalten —

die Rolle von Parasiten zu, die durch die
Gnade der Arbeitgeber von dem Mark zehren,
das der Vampir freier Handcl aus den

Knochen öes gesamten deutschen Volkes

saugt. Nichts vermag ihre Abhängigkeit von

Unternehmerkreisen treffender zu kenn¬

zeichnen.
Die freien Angestelltenverbände sind

seit jeher der Auffassung, daß das Wohl des

einzelnen in dem der Gesamtheit liegt. Für
die Wahrnehmung egoistischer
StanöesinteressendarfkeinPIatz
mehr sein. Sie fordern deshalb klipp und

klar die Beseitigung der Diktatur d^s

Unternehmertums 'durch die Abschaffung des

Privateigentums an öen Produktionsmitteln.
Nur einc nach sozialistischen Grundsätzen ge¬

leitete Wirtschaftsordnung kann öie Gesun¬
dung unseres wirtschaftlichen Lebens herbei¬
führen, von >der die Eristenz unseres ge¬

samten Volkes abhängt. Die notwendige
Schlußfolgerung ergibt sich von selbst: nur

solche Angestellte, die sich zu diesen Grund¬

sätzen bekennen, dürfen in die Betriebs» und

Arbeitcrräte gewählt werden.

Dic gegenwärtige Organisation der An-

gcstclitsnbewegung bringt leiöer diescn
grundlegenden Gegensatz nicht immer in der

wünschenswerten Weise zum Ausdruck. Jn
Kicl z. B. erleben wir das seltsame Schau¬
spiel, daß außer unscrcr Ortsgruppe''alle
frcien Angcstclltcnvcrbänöe mit den bürger¬
lichen Harmonieverbänden ein gemeinsames
Kartell bilden. Die Arbeitsgemeinschaft
freier Angestelltenverbände aber ist aus den

Gcburtswchen noch nicht herausgekommen.
Sic hat sich noch nicht einmal konstituiert.
Und ähnlich werden öie Verhältnisse vor

allem in vielen kleineren Orten liegen.
Mit derartigen Zuständen mnß in iinse-

rein ureigensten Interesse unter allen Um¬

ständen anfgeninnit wcrden. Die Orts¬

gruppen der freien Angestelltenverbände
müssen ihren Ehrgeiz darein setzen, sofort und
überall eine reinliche Scheidung herbeizu¬
führen, damit sich bei den kommenden Wah¬
len nur zwei große Hccrlagcr gegenüber¬
stehen: aus der eincn Seite die freigewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter und Ange¬
stellten, auf der andern die Mitglicdcr bür¬

gerlicher AngesKlltenverbände. Nur dicse
scharfe Trennung gibt nns die Gewißhcit,
daß ans den kommcndcn Wahlcn Bctriebs-
nnd Arbeitcrräte hcrvorgchen, die gewillt
sind, unser Wirtschaftsleben zum Wohle
aller Arbeitnehmer planmäßig umzuge¬

stalten und sic einer schöneren Zukunft ent-

gegenznführcn. A. G„ Kicl.

4?ch Gssstz arbeiislss gsmachi!
Zu dem Artikel in Nr. 19 der „Hand-

lungsgchilfcn-ZcitiMg" vom 11. Mai möchte
ich mir cinigc Bemerkungen erlanben:

Ter Münchener Arzt begrüßt es freudig,
dnß der Zentralverband in der Frage der Be¬

seitigung der Frauenarbeit cine andere Stel¬

lung einnimmt als die „gclbcn Verbände".

Auch ich stehe auf dem Standpunkt, daß man

die Frauenarbeit nicht gewaltsam beseitigen
kann. Aber sehen wir uns einmal die Verfü¬
gung des^emobilmachungÄausschusses Groß-
Berlin über „Freimachimg von Arbeitsstellen"
an.

Danach sind die Unternchmcr verpflichtet,
jeden Arbeitnehmer, der am 81. Juli 1914 nicht
in Groß-Berlin gewohnt hat, zuM nächstzu-
lLffigen Kündigungstermin zu entlassen. Vcr¬

schicdcnc Ausnahmen sind zugelassen, z. B.

Kenn der Arbeitnehmer 3 Jahrc ununter¬

brochen bei derselben Firma bcschäftigt war,

Kricgsdienstzeit (Militärdicnstjahre) zählen
nicht mit. Hat sich der Demobil¬

machungsausschuß Wohl überlegt,
was dies bedeutet? Welcher Arbeiter

oder wclchcr Angestellte war in jüngeren Jah¬
ren Wohl drei Jahre ununterbrochen bei dem¬

selben Arbeitgeber?
Ich will nur kurz meinen Fall illu¬

strieren. Am 1. Juli 1911 trat ich in die

Dienste einer Versicherungsgesellschaft in Han¬
nover. Am 1. Mai 1913 verlegte die Firma
ihren Hauptbetrieb nach Berlin. Infolgedessen
muhte auch der größte Teil dcr Angestellten
übersiedeln. Mir war es aus familiären Grün¬

den nicht möglich, mit zu übersiedeln und

mußte ich am 31. Mai 1913 meine Stellung

vcrlassen, konnte aber schon am 1. Juli 1913

mcine alte Stellung wieder^antreten. Im Ok¬

tober 1914 wurde nun der Nest des Betriebes

nach Berlin verlegt, und auch ich verlegte
meine Tätigkeit dorthin. Im Jannar 1915

wurde ich zum Heeresdienst einberufen und

konnte erst im Dezember 1918 meine Tätigkeit
wieder aufnehmen. Durch die Verfü¬
gung des Demobilmachungsaus-
schnsscs wcrdc ich nun am 39. Juni
auf die Straße gesetzt. Ich bin jetzt
29 Jahre alt und gedenke in nächster Zeit zu

heiraten. Wie soll ich nun heiraten, wenn ich
von der Erwerbslosenfürsorge lcbcn muß.
Dcnn daß ich jetzt eine Stellung in Hannover,
meinem früheren Domizil, finde, ist doch ziem¬
lich ausgeschlossen. Meine Zukunft war

ziemlich gesichert, jetzt bin ich
eristenzlos.

Wie vereinbaren sich diese Maßnahmen
mit Ihrer Ansicht über dic Francnarbeit?
Wäre es da nicht ratsamer, es würde ciiic Ver¬

fiignng erlassen, daß allc Frauen, die nicht am

1. Angnst 1914 im Berufe tätig waren, zum

nächsten KünöignngStermin zil entlassen sind?
Gewiß, die Franen haben unser Wirtschafts¬
leben hochgehalten und ihncn gebührt unser
Tank. Aber gebührt nicht in erster Linie unser
Tank den Kriegsteilnehmern, dic überhaupt
das Arbeiten in öer Heimat durch ihre eiserne
Wchr möglich machten? ,

Darum, in erster Linie die Krieger
unterbringen nnd nicht brotlos

ni a ch c n
,
das nmß die Sorge der Rcgicrnng,

dic Sorge dcr B c r n f s o r g a n i s a t i o -

ncn scin. X.

An dcr Stellenlosigkeit dieses Kol¬

legen ist nicht dic Frnncnarbeit, fondern die

nnfinnigc Fassung der Verordnung iibcr

„Frcimachnng von Arbeitsstellen" schuld.

Aus öer Berliner BrÄUsrei-

Sranche.
Der Tarifvertrag der Branereiangestellten

ist am 29. Mai abgeschlossen worden.

Exemplare des Tarifs find beim Kollegen

Wilhelm, Berlin SW. 29. Wilibald-Ale-

rissir, 27, sowie im Verbandsburean käuflich
zn erhalten.

Voii den vc>1ragschlicßenden Parteicn ist
ein Einigungsamt gebildet worden, das

sich aus 5 Unternehmern und 5 Arbeitnehmern
und der doppelten Zahl Ersatzmänner zusam¬
mensetzt. Die Wahl zu diesem Cinignngsamt
wurde in der kektionHoersammInng am

19. Mai im Böhmischen Brauhaus vorgenom¬

men und Kollege Fritz Schmidt einstimmig
zum stcllvertrctcnden Vorsitzenden der An-

gestclltcnoertrctcr gewählt.
Das Einigungsamt setzt sich nun nnf imse-

rer Seite wie folgt zusammen: 1. Ordcnt-

lichc Mitglieder:, n) Mitglieder
des Zentralverbandes dcr Hand¬
lungsgehilfen: Fritz Schmidt, Ber¬

lin C.25. Münzstr. 20; Otto Bautz, Friede¬
berger Str. 11; Hans Pomracnig, 0.31, Til-

sitcr Sir. 44. b) Bund der technisch-
industriellen, Beamten, und zwar:
Walter Haudc, Jahnstr. 17. e) Dcntschcr
Werkmei st erVerband: Hcrm. Schmä-
dicke, Landsbcrger Allee 11-13. 2. Stell¬

vertretende Mitglieder: ir) Mit»

glieder des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen: Dr. Decker,

Charlottenburg, Friedbergstr. 14. Paul Wil¬

helm, SW. 29, Wilibald-Alexisstr. 27, Albcrt

Schlllter, Bochumer Straße 16, Willy Klie,

Brunnenstr. 114, Willy Kurth, Grttnthalcr-

straße 18, A. Stcidel, SW. 47, Dreibnndstr. 8.

b) Bund der t ech n isch-ind u st r iel»
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len Beamten: Casimir Tnszewski, Schön¬

hauser Allee 39n, Edmund Pnhlmann, Pan¬

kow, Wisbyerftmße 51/52. r) Deutschem
W e r km e i st e r v e rba n d: Engen Kling¬

berg, Warschauer Straße 49, Ernst Henschel,
N. 37, Christinenstrasze 17.

Für das Einigungsamt ist eine

Ordnung aufgestellt worden, in der es-heiszt:

8 S.

Die Verhandlungen werden geleitet von eincm

von den Arbeitgebermitgliedern zu wühlenden
Vorsitzenden, der in BehinderungssMen durch
einen zweiten Vorsitzenden mit gleichen Rechten
uud Pflichten vertreten ivird. — Die unterzeich¬
neten AngesteUtenorgrmisritionen bestellen aus

dein Kreise der von ihnen gewählten Einigungs-

amtsmitgliedcr einen zweiten Vorsitzenden.
Der Vorsitzcnde bzw. stellvertretende Vor¬

sitzende ladet zu den Sitzungen ein. Mitgliedcr,
die nm Erscheinen verhindert .sind, müssen ihre

Ersatzmänner umgehend benachrichtigen.

8 4.

Das Einigungsamt wird auf Antrag einer

dcr vertragschließenden Vereinigungen tätig. Die

Anträge sind an beide Vorsitzcndcn zu richten.

Innerhalb sieben Tagen noch Eingang des

Antrages tritt die Lchlichtungskommission S)

zusammen. Diese Kommission hat die Aufgabe,
cine gütliche Beilegung des Streitfalles zu ver¬

suchen nnd öesscn vergleichsweise Erlcdigung her¬

beizuführen.
Die bor dieser Kommission zustande gekom¬

menen Vergleiche haben dieselbe Wirkung, wie die

vor dem Einigungsamt abgeschlossenen, so daß
eine Verhandlung der Sache vor dem Einigungs¬
amt in allen von der Schlichtnngskommifsion er¬

ledigten Fällen nicht mehr statthaft ist. Scheitert
der Sühnevcrsuch, so ist innerhalb zweier Wochcn

durch dcn Vorsitzenden, nachdem sich dieser mit

dem zweiten Vorsitzenden über den Zeitpunkt des

Zusammentritts verständigt hat, ber Tag der

Sitzung dcs Einigungsamtes als Spruchkammer
festzusetzen.

Die beiden Vorsitzenden sind befugt, Fragen
von grundsätzlicher Bedeutung unmittelbar öer

Spruchkammer zu überweisen.

8 s.

Die Schlichtüngskommission besteht aus zwei

ordentlichen und zwci stellvertretenden Mitglie¬
dern. Diese werden aus dem Kreise der ordent¬

lichen oder stellvertretenden' Mitglieder ,des Eini¬

gungsamtes, und zwnr je ein ordentliches und

ein stellvertretendes, durch die Arbeil'gebevmit-
glieder und durch die Angestelltenmitglieöcr des

, Einignngsamtes gewählt. Es bleibt jeder Wahl-

gruppc überlassen, ob sie die zu wählenden Mit¬

glieder der Schlichtungskommission für jeden ein¬

zelnen Fall oder für eine bestimmte Zcit wählen.

Dem Vorsitzenden und öem stellvertretenden Vor¬

sitzcndcn des Einignngsamtes ist über das Er¬

gebnis dcr Wahl Mitteilung zu machen.

Bei dcn Verhandlungen wcrden die vertrag¬

schließenden Vereinigungen dnrch ihre Vorstände
oder deren Beauftragte vertreten.

Handelt es sich um Angelegenheiten, die Mit¬

glieder des EinigungSamles unmittelbar — also

nicht lediglich indirekt vermöge ihrer Zugehörig¬
keit zu ciner dcr vertragschließenden Vcrcinigun¬

gcn
— bctreffcn, so dürscn diese an den Bera¬

tungen nicht teilnehmen, sondcrn müsscn sich durch

ihre Ersatzmänner vertreten lassen.

8
DaS Einigungsamt kann zur Aufklärung des

Sachverhalts jederzeit AuSkunftspcrsonen ver¬

nehmen, soivie alle erforderlichen Ermittlungen

veranlassen',
8 8.

Das EinigungSamt ist als Spruchkammer
verhandlungS- und beschlußfähig, wenn mindc¬

stcns je drei Vertreter der Arbeitgeber und der

Angestelltcn erschienen sind.
Jst in einer Sitzung des EinigungSamles die

nnch Abs. 1 erforderliche Anzahl von Vertretern

der Arbeitgebcr nnd Angestellten nicht erschienen,

so ist eine zweite Sitzung innerhalb einer Woche

einzuberufen. Diese ist nuf joden Fall beschluß¬

fähig.
Kommt cinc Vercinbarung zwischcn den Par¬

teien nicht zustande, so kann das Einigungsamt

einen Schiedsspruch abgeben, z» dessen Gültigkeit
dic Zustimmung von mindestens je der Hälftc dcr

an der Abstimmung teilnehmenden Vertreter dcr

Arbeitgeber und Angestellten erforderlich ist.
An Abstimmungen darf nur die gleiche An¬

zahl Arbeitgeber und Angestellter teilnehmen.
Sind auf einer Seite mehr Mitglieder anwesend
nls auf der nndcrcn, so scheiden bci der Abstim¬

mung Äie dem Lebensalter nach jüngeren Mit¬

glieder aus.

Dns EinigungSamt kann nach seinem Er¬

messen zur Leitung der Verhandlungen cincn Un¬

parteiischen zuziehen, dcr weder Arbeitgeber noch

Angestellter sein darf.

8 s.

Ueber dns Ergebnis der Verhandlungen dcs

Einigungsamles und dcr SchlichlungSkontmifston
ist ein Protokoll zu führen, welches von den bcidcn

Vorsitzenden, vom Proiokolliüiner und, salls dcr

Unparteiische teilgenommen hat, auch von diesem

zu unterzeichnen ist. Vor der Schlichtnngskom¬

mission zustande gekommene Verstricke baben die

Parteicn mitzuunterzcichnen. Bon jedc.» Proto¬

koll ist den an den Verhandlungen beteiligten Ver¬

einigungen bzw, Arbeitgebern und Angestellten

je ein Stück zuzustellen.
Dcr Protokollführer wird von den beiden

Vorsitzenden bestimmt.

s 1«.

Die vertragschließenden Vcrcinigungcn ver¬

pflichten sich, die auf vorstehende Weise zustande-

gckommencn Einigungen, Vergleiche und Schieds¬

sprüche anzuerkennen und mit allen ihncn zn

Gebote stehenden Mitteln sür dcrcn Durchführung

Sorge zu tragen.
8 11,

Dieses Abkommen tritt eleickzcitig mit dcm

vorstehenden Tarifvertrag in Kraft, ES gilt jedoch

sechs^Monate länger als der jeweils zwischen den

Tarifparteicn abgeschlossene Tarifvcrlrag,

8 is-

Die Tätigkeit nller Mitglieder des K'inigungs»
nmtes ist ehrenamtlich.

Die sich ergebenden Verwaliungsioncn trägt
der Verein der Brauereien Berlins und der Um¬

gegend.

Färbereien unö Wsschanstalisn
in Leipzig.

Trotz der überaus hohen Kosten der

Lebenshaltung erhalten die Filiallcitc¬
rinnen der Färbereien und Waschanstalten
im Durchschnitt einschließlich Her Prozente
nur 57 Pf. Stundenlohn. Wer «n diesen Fi¬

lialen, die sich nach außen durch schöne Glas¬

schilder und sanbere - Aufmachung be¬

merkbar machen, vorüber geht, glaubt nicht,

daß hinter diefer Aufmachung so viel Elcnd

steckt. Etwa 57 Pf. Stundcnlohn wcrdcn

älteren weiblichen Angcstelltcn cils aus-

reichcnde Bezahlung geboten! Die Sparsam¬
keit der Unternehmer, mit möglichst wenig

Arbeitskräften auszukommen, bringt mit

sich, daß die leitenden Angestelltcn, um mit

ihrer Arbeit fertig zu werdcn, cinen Teil

der Arbeit nach dcr 8 stündigen Arbcitszcit

ohnc besondere Bezahlung crlcdigen müssen.

Betrachtet man die großen Gewinne, die ge¬

rade diese Unternehmer während der Kriegs¬

zeit durch die HeereSanfträge erzielt haben,
dann wird wirklich nicht behauptet werden

können, daß dieses Unicrnclmicrtum voii cincr

schlechten Geschäftslage sprechen kaun. Wenn

auch jetzt die HeereSarbcitcn nicht mehr in

Frage kommen, so weiden an anderen Auf¬

trägen Gewinne erzielt, die sich die Herren

Unternchmcr nie haben träninen lasscn.

Etwa 57 Pf. Stundenlohn erhalten auch nur

die Filialleiterinncn, mit 29 bis

19 Pf. Stundenlohn müssen sich die üb¬

rigen Kräfte in den Ausgabestellcn be¬

gnügen.
Filialleiterinnen, auch solche, dic schon

19 bis 18 Jahre bcschäftigt Norden, erhallen

in den nachstehend aufgeführten Firmen

(cinschlicßlich Prozente) folgende Gepalter:

G I itzne r u. C v. etwa 129 Mt„ in sei-

tenen Fällen bis 15g Mk. monatlich. Einen

Erholungsurlaub kennt man bci diescr

Firma nicht.
H. L u ck ner, dic sich als größte? Unter»

nehmen dcr Branche im Reiche bezeichnet,
zahlt 13» bis 179 Mk.

Alfrc'd B chr end 119 bis 129 Mk..

in einzelnen Fällen höchstens bis 135 Mk.

Erholungsurlaub leimt man auch bci diescr

Firma uicht. Tie Angestellteu müssen außcr-

*dcm ohne Extrabczahlung Sonntagsarbcit
verrichten.

Staude zahlt 199 bis 159 Mk. Ur¬

laub erhalten nur einige Angestelltc.
Pn ra zahlt ea, 125 Mk. Liidcrs zahlt

199, in, allergünsligsteu Falle bis 139 Mk.

Adler zahlt ca. 119 Mk. Urlaub

wiirdc im vorigen Jahre einmal 2 Tage ge¬

währt.
Bor cinigcn Wochcn sind die Ange¬

stellten durch ihre BerufsorganisatioiZ, den

Zentralverband der Handlungsgehilfe», um

Abschluß cincs Ta>, ifoertrages hervorge¬

treten. Tic Bcrufsverciiiignng dcr Untcr»

nehmer, dcr Wäscherewcrbaud siir Leipzig
und Umgegend (Vorsitzender Hcrr Alfred

Bchrend) lchnt cinc Verhandlung ab »iit der

Bcgiündnng, die Angestelltcn seien bis jeizt

»och uicht ldirckt an die Unteriichmer tzcran-

gctrctcn. Eine eigcntümlichc Bcgründiing,

zumal ihnen der von iden Angestellten «uf»

gestellte Tarifvertrag unterbreitet ivordcn

ist. Tie Uuternehmcr gehen sogar foweit,
den Zentralverband der HaudiungSaehilfcn
als Vertretung dcr Angcsiellten abzulehnen.
Da die Augcstclltcn gewillt siiid, sich cine

bcsscrc Bezahlung z» erkänipfe», vcrwciscn

jetzt die Unternehmer auf ihrcn Landcsver-

band für Sachse», dcr schon vor einigeil

Wochen abgclchnt hat, mit dem Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen eine Gehalts-

rcgclung z» treffen. Die Untci'nchmcr

glaubten, nach dicsen Vorgänge» die Einig»
kcit der Angestelltc» sprengen zn können,

indem fie einc kleine Zulage ,von 19 bis

2t> Mk. pro Monat gewävrtcn, dic i» dcr

vordcm genannten GchaltSaufstellung schon

cinbcgrisfcn ist.
Um einen weiteren Einblick in dieses

moderne Sklciventnm z» zeigen, lassen ivir

eiiie» Vertrag der Angestellte» ohne

Kommentar folgen, lveil er für sich selbst

spricht:
Vertrag zlvischen der Firma Glitzner,

n. Co. in Leipzig-Tlöiterch nnd Fräulein
nus. . ^. .

t.

Fräulein . , ist im .Hanse der Firma
Glitzner u. Eo. nlS angestellt und bezieht
ein Gehalt von monatlich Mk. .....

Beiden Teilen steht das Recht zu, diesen An»

stcllnngsverirag unter Einhaltung einer ein»

monatlichen, für das Enöe eines jeden Monats

nuszufprechcnden Knndigungssrist zn lösen,

3.

Bei Zuividerhandlungcn gegen die vor¬

stehende Abmachung ist öie Firma Glihner «. Ko.,

abgesehen von ihren weiiergehcn'dcn Ansprüchen,

berechtigt, öas etwa rückstänöige Gchalt innezu-

bchaltcn.
4,

Die Firma Glitzner u. Co. bewilligt Frl.

^ Proz. vom Jahresumsatz öcr von ihr

geleiteten' Filialc als Weihnachtsgratifikation,
Die Gratifikation Ivird bis zum 3O, Novcmbcr

dcS betr. Kalenderjahres berechnet und kommt

am WcihnachlSheiligcnabenö zur Auszahlung.

Fräulein , . ^ . . hat eilten Anspruch nuf diese

Entschädigung nur uirler der Bedingung, daß sie

nm Zahlungstage noch bci öcr Firma Glitzner u.
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Co. in Diensten ist, andernfalls «lischt der An¬

spruch aus die Gratisikation,
5. -

Fräulein ist verpilichtct, über alle gc-

schäniichen Einrichtungen d>er Fivma Glitzner n.

Co, dritten Personen gegenüber jederzeit Still»

seine igcn zu beobachten
6.

Fräulein hat eine Kauiion von

Mk zu hinterlegen.
7.

Sollte Fräulein Frank werden, so be¬

kommt sie für die Tage, an denen sie fehlt, kein

Gehali, kann aber dns ihr von der Ortskranken-

kasse eventuell ausgezahlte Krankengeld sür sich»
lbehaltcn.

8. ^

Eventuelle Ueberstunden' usw., welche die

Firina Glitzner u. Co. fiir nötig erachtet zu
machen, sind init im Gehalt inbegriffen und

werden extra nicht vergiltst, Fräulein hat
also nichts dafür zu beanspruchen, andererseits
ist sic verpflichtet, die Ueberstunden zu leisten.

9.

Tieser Vertrag erleid«, kein« Veränderung
durch Erhöhung oder Verminderung des Gehalts
sowie dnrch Veränderung in der Beschäftigung
der Angestelltcn, und ist zum Zeichen des Einver¬

ständnisses scitcns dcr Parteien wie folgt eigen¬
händig unterzeichnet worden.

Leipzig-Stötteritz, den 19 . .

Frankfurt a. M.
Die Tarifverhandlungen, die von der Ta¬

rifgemeinschaft, in der alle Angestelltenver¬
bände mit Ausnähmc des Neichsverbandes
deutscher Angestellten vertreten waren, Ende

März mit der gesainten Arbeitgeberschast
Frankfurts begonnen wurden, nahinen einen

sehr schleppenden Verlauf und scheiterten fiir
den Zentralverband der.Handlungsgehilfen an

der Stellungnahme der Arbeitgeber fowie dcs

Gcioerkschaftsbundes in dcr Frage dcr Frauen-
cntlohnnng.

Tcr Zcntralvcrband vcrtrat dcii Stand¬

punkt, daß cine glcichc Entlohnung zwifchen
Männern und Franen stattzufinden habe, und

diesem Standpunkt hat sich auch dcr Gcwerk-

schaftsbnnd von Anbcginn angeschlossen. Im
Laufe der Verhandlungen ging letzterer jedoch
davon nb, so daß ein weiteres Zusammen¬
arbeiten für den Zentralverband nicht mehr
möglich wir. Der Zentralverband legte seiner
Mitgliedcrvcrsanimlimg, die am 13. Mai statt¬
fand, dic Frage vor, ob dic Verhandlungen ab¬

zubrechen oder weiterzuführen seien. Einstim¬
mig wurdc dcr Bcschluß gcfaßt, sie als geschei¬
tert zu betrachten und gesondert vorzugehen.

Daraufhin berief der Zcntralvcrband eine

große öffentliche Versammlung sür den
itt, Mai. in sämtlichen Räumen Groß-Frank-
fiirts ein. Tiefe Kundgebung war von unge¬
fähr 7000 Angestellten besucht und nahm eincn
für dcn Zeiitralverband glänzenden Verlauf.
Als Refcrcntcn traten dic Kollegen Georg
Abmhamsohn, Artur Mayer nnd August Sei¬
del auf. Sie bchanöelten in ihren Ausfüh¬
rungen die Verhandlungen im allgcmcincn
und gcißelten niit gebührender Schärfe das
verräterische Verhalten der Verbände des Ge-
wcikschaftsbnndcs hier am Platze sowohl als

auch im ganzcn Reiche. Trotzdcm einc großc
Anzahl Mitglieder dieser Verbände cmwcscnd
warcn, wnrde solgende Resolution gegcn ganz
wcnigc Stimmen angenommen:

„Tie am 16, Mai ISIS in Groß-Frankfurt
versammelten Angestellten hnbcn mit Entrüstung
Kenntnis gcnommen bon dem krassen Profit¬
standpunkt, «uf dcm die Unternehmer auch heute
noch stehen. Sie erklären sich mit der Haltung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ein¬
verstanden, der in konsequenter Weise bis aufs
äußerste an den aufgestellten Forderungen fest¬
gehalten hat. Dagegen verurteilen sie aufs
schärfste die Stellungnahme des Gewerkschasts¬
bundes, der durch seine Konzessionen es den

Unternehmern möglich gcmacht hat, die Gehalts¬
sätze dcr weiblichen Angestellten und Lehrlinge
herunterzudrücken. Die Versammelten erklären

die von dcn Unternehmern bewilligten Sätze als

ungenügend und protestieren gegen die ungerechte
Älnssifizicrung.

Die Versammelten verlangen, dasz die Ver¬

handlungen zwischen den Unternehmern und dem

Gewerkschaftsbünd abgebrochen nnd durch dcn

Jcntralberband der Handlungsgehilfen neu <iuf-
gcnommcn werden.

Sie erklären ferner, mit allen Kräften dahin
wirken zu wollen, dasz sich nlle Angestellten rest¬
los dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
anschlichen, um dadurch die Solidarität mit dcr

gesamten freigewerZschaftlich organisierten Ar¬

beiterschaft herzustellen, denn nnr dadurch ist
die Besserung der wirtschaftlichen Lage aller

Arbcitnehmer. gewährleistet."

Durch dicscn Beschluß hat die Frankfurter
Angeftelltenschaft klar zum Ausdruck gebracht,
daß sie mit der Arbeit des Zentralvcrbandes
voll und ganz einverstanden ist, und daß

,
sie

das Vertrauen zum Gewerkschaftsbünd ver¬

loren hat. Auch in der Mitgliedcrbcwcgung
komnit dns zur Geltung, denn die Ortsgruppe
zählt heute rund 10 000 Mitglieder. Da auch
die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver¬
bände sich unserem Vorgeben anschließt, so
dürfen wir mit dcr Entwickelung vollauf zn-

fricdcn scin. Dic lügnerische Behauptung der

gegnerischen Verbände, daß der Zentralver¬
band Verrat geübt habe, hat keine Wirkung
gehabt, dcnn die Angcstelltcn Frankfnrts sind
über das Stadium hinaus, in dem es möglich
war, sie mit solchen Mätzchen einzufangen, Sic

habcn in ihrer großen Mehrzahl erkannt, daß
nur der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen die wirkli ch e Jntcresscnvertrctung
fiir sic ist und daß die zweifelhafte Haltung
dcr übrigen Verbände alles andere bezweckt,
nur nicht cinc Verbesserung der Wirtschafts¬
lage. Wenn in diesem Sinne in Frankfurt
weitergearbeitet wird, dann wird es uns mög¬
lich sein, bald den letzten Angcstclltcn für uns

zn gewinnen nnd dadurch dcn Unternehmer
von vornherein zn zwingen, die berechtigten
Forderungen ohnc wciteres anznerkennen.

Der Zentralverband der Handlungsge>
Hilfen hat den Schlichtungsausschuß ange¬

rufen, um dadurch die Arbeitgeber zum Ver¬

handeln zil zwingen.
Jn diesen Verhandlungen nun wurde

der gesamte Tarif, der schon fertiggestellt
war, nochmals durchberaten. Von unserer
Seite wurden etwa 30 Verbesserungen be¬

antragt, die aber znm größten Teil abge¬
lehnt wurden. Jn der Gehaltsfrage gelang
es uns, eine 10prozentige Erhöhung der

bereits festgelegten Gehälter durchzlidrücken.
Auch die Lehrlinqssätze wurden von 40 Mk.,
85 Mk. und 00 Mk. auf 5« Mk., 75 Mk. .und
10« Mk. erhöht. Weiter wurde in der

Ferienfrage eine wesentliche Verbesserung
fiir Kriegsteilnehmer erzielt. Der Gewerk¬

schaftsblind hntte zugestimmt, daß Kriegs¬
teilnehmer, die nach dem Kriege nicht bei

ihrer früheren Firma wiedereingestellt
wurden, keinen Urlaub in 'diesem Jahre er¬

halten sollten. Durch unser energisches
Eingreifen gelang es uns durchzusetzen, daß
inehr als einjährige Dienstzeit im Heere als

Beschäftigungszeit angerechnet wird. — Um

zu bewerten, welche Vorteile diese Verbesse¬
rungen bedeuten, muß gesagt werden, daß
diese 10prozentige Gehaltserhöhung jährlich
etwa 6 Millionen ansmacht.

Nachstehend einige Auszüge aus dem

Tarif:
8 2. Wi e d e r e i n st e ll un g von

Kriegs 1 eiln« h m ern.

1. Für die Wiedereinstcllung von Kriegs¬
teilnehmern ist dic Verordnung der Reichsregic¬

rung vom 24. Jnnunr ISIS maßgebend mit der

Erweiterung, daß eine Entlassung frühestens
zum Ablauf des auf den Monat der Wiederein¬

stellung folgenden sechsten Kalendermonats er¬

folgen kann.

2. Eine Kündignng zn diesem Zeitpunkt ist
auch dann zulässig, wenn sie zu diesem Termin

nach allgemein gesetzlichen Vorschriften nicht wirk¬

sam wäre. Die Kündigungsfrist beträgt in diesenr
Falle S Woche,,!.

3. Entlassungen vor dein 30. Jnni 1919 find
nicht zulässig.

4. Kriegsteilnehmer, die bereits ausge¬
treten oder abgefunden sind, fallen nicht unter

diese Ertueiterung.
z 3. Gehälter.

Einkommen für kansmännisch ausgebildete
Angestellte nach beendigter dreijähriger Lehrzeit:

Grund» Teur,-

gehalt Zulage Insgesamt
1. Gehilfenjahr Klasse ^ .

14« S0 190 Mk,
2.

„ „ . 165 SV 215 „

3.
„ „ .

200 5« 25« „

bom 'vollendeten 21. bis

vollendeten 23. Jahre
(bzw. nach den 3 vorge¬

sehenen Gehilfenjahren) 23« 50 28« „

nach vollendetem 23. bis

vollendetem 26. Fahre . 30« 50 35« .,

über 2ö Jahre .... SSO 5« 40« „

Klasse Kontoristen, Regisrrntnrbenmte,
Lohnb'llchhalter, Buchhalter, Kontskorrentbuch-
Halter, Verkäufer, Fakturisten, Korrespondenten,
Lageristen, Expedienten, Maschinenschreiber, Ste¬

nographen, Lndenjnssierer. Statistiker, Kalkula¬

toren, angehende Dekorateure und alle uuter

C, I) und IT nicht genannten gleichwertigen Be»

schä'ftigungs arten.
Klasse N. 10 Proz. Zuschlag auf das

Grundgehalt für Angestellte der Klasse ^, 'bis

zu einein gewissen Grade Selbständige init bcssc¬
rc,, Geschäfts'kcnninissen und Leistungen.

Klasse C. 2« Proz. Anschlag anf das

Grundgehalt für folgende selbständig arbei¬

tende Angestellte: erste Buchhalter, erste Faktu¬
risten, erste deutsche Korrespondenten, Kassierer
in offenen Verkaufsstellen mit Verantwortlicher
oder buchhalterischer Tätigkeit, erste Lageristen,
erste Expedienten, erste Dekora'lenr'e.

Klasse O. 40 Proz. Zuschlag ans daS

Grundgehalt 'für Haupt- und Bi'lanzbuchhalter,
Reisende, fremdsprachliche selbständige erste Korre¬

spondenten, Hanptfassterer in Industrie und

Großhandel, Abteilungsleiter, Wnreanvorstchc-,
Statistiker und Kalkulatoren in leitender

Stellung.
Klasse 60 Proz. Zuschlag auf das

Grundgehalt für: Chefdekorateurc, selbständige
Einkäufer, selbständige Neklameleiter, sämtlich in

berontwovtlirler Stellung, Dolmetscher.
Weibliche Angestellte erholten 9«

Prozent des Gesamteinkommens der männlichen
Angestellten.
A n f w n n d s e n t s ch ä d i ff u n g für Lc h r«

linge und Lehrmädchen:
ll. Jahr 5« Mk. für den Monat
2. Fahr 75 Ml', für den Monat,

3. Jähr iW Mk, für den Monat

§ 4. Gehaltskürzung e n b e i

Kriegsausbru ch.
1. Die seit Kriegsausbruch bis zum

Waffenstillstand vorgenommenen Gehnltskürzui,-
ge» sind allen Angestelltcn (also auch dcnjeni-
ge», die sich bei Abschluß des Vertrages nicht
mehr in Diensten der in Frage kommenden

Firma befinde») oder deren Erben sofort nach¬
zuzahlen.

2. In Rücksicht nuf frühere Gchaltövcr-
'ininderungen gezählte Beträge 'können aufge¬
rechnet werdcn.

3, Abgefundene Ansprüche dürfen nicht mehr,
aufs neue geltend gcmacht werden.

4, Betriebe, die aus Umständen, die von

dein Willen der Inhaber unabhängig waren,

ihre Angestellten nicht inehr oder nicht voll be¬

schäftigen konnten, 'können ans ihren Antrag vom

Tarifnm't von der Nachzahlung entbunden werden.

Z 5. Wirtsch«rftsbeihilfen.
2. Die Höhe dicser Wirtschnftsbeihilfen be¬

trägt für Angestellte, wclche bei der Firina einge¬
treten sind:
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Ledige Verheiratete
bor dem 1. August 1914 25« MZ. SW Mt.

bor dein 1. Januar 1916 200 „
400 „

vor dem 1. Juli 1917 IS« „
3«« „

vor dem 1. April 1919 10« „ 20« „

AI? verheiratet gilt, wer am 1. April 1919 ver¬

heiratet war.

3. Kriegsteilnehmer, öic für sich odcr ihre
Angehörigen keine regelmäßige Unterstützung von

der Firma bezogen haben und mindestens 1 Jnhr

znm Heere eingezogen waren, erhaltcn einen Zu¬

schlag von 2S Proz. für Ledige, d) 50 Proz.
für Verheiratete.

4. Lehrlingc crhalten die Hälfte.
5. Weibliche Angestellte erhalten den gleichen

Betrag wie ledige Angestellte mit gleicher Be¬

schäftigungsdauer. Verheiratete weibliche Ange¬

stellte, auch Witwen und geschiedene Frauen
beide nrit Kindern unter 14 Jahren —, denen

die Bestreitung des Jamilienaufwandes allein

obliegt, crhalten den gleichen Bctrag wie ver¬

heiratete männliche Angestellte.

8 8. Urlaub.

1. Dcn Angestellten soll nntcr Fortzahlung
des Gehaltes und unter Berücksichtigung des Er¬

fordernisses des Geschäftsbetriebes ein Er¬

holungsurlaub wie folgt gewährt werden: nach
einjähriger ununterbrochener Tätigkeit in der¬

selben Firm 1 Woche, nach zweijähriger ununter¬

brochener Tätigkeit in derselben Firma, 2 Wochen,
nach fünfjähriger ununterbrochener Tätigkeit in

derselben Firma und sofern das dreißigste Le¬

bensjahr erreicht ist, 3 Wochen. Die Kriegsjahrc
werden angerechnet, wenn der Angestellte vor

-der Einberufung zum Heeresdienst bei der

Firma beschäftigt war; im übrigen gilt 1 Jahr
Kriegsdienst als Beschäfligungsdnuer.

2. Bereits bestehende Urlaubsbemessungen
bon längerer Dauer dürfen eine Herabsetzung
nicht erfahren.

3. Schwer-Kriegsbcschädigte sind bci der Ur-

laubsbemessnng zu bevorzugen.
4. Der Urlaubsplan fst unter, Mitwirkung

deS Angestelltenausschusses im April vorläufig
festzulegen.

5. Eine Anrechnung etwaiger KrankheitStagc
«der unverschuldeter Verhinderungen auf den Ur-

laub.darf nicht erfolgen. Aerztlich angeordnetes
Heilverfahren zur Abwendung drohender Berufs-
unfnhigkeit gilt als Krankheitsfall.

6. .Den, Lehrlingen ist in jedem Lehrjahre ein

Urlaub von 2 Wochen zu bewilligen.

Die Angestellten in Frankfurt a. M.

lassen sich trotz der demagogischen Arbeit der

übrigen Verbände nicht vom Zentralverband
abbringen, im Gegenteil, unser Verband hat
gerade in letzter Zeit eiue bedeutende Zu¬
nahm?, zu verzeichnen. Pflicht jeder Kol¬

legin und jedes Kollegen ist es nun, ,dasür
zn sorgen, daß in einzelnen Betrwben alle

Angestellten sich deni Zentralverband an¬

schließen, denn jetzt gilt es, das Erreichte
festzuhalten und zu verteidigen.

Die Gegner öer Beiriebsräie.
In Nr. 12 der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" hatte» wir festgestellt, daß Herr
Jansson als Vertreter der Generalkommission
der Gewerkschaften in einer Konferenz im

Reichsarbeitsministerium gegen die Schaf¬
fung wirklicher Betriebsräte Stellung ge¬

nommen hat, während dic Arbeitsgemcin-
schgft freier Angestellteiiverbändc und auch
dcr Vcrtrctcr der christlichen Gewerkschaften
sich d a f ü r anssprachen. Wie immer, wenn

die Gencralkommission dcr Gewerkschaften
odcr einer ihrer Vertrctcr gegen die Ange¬
stellten- uud Arbciterinteressc» gesündigt
hat, sncht sie das anch in diesem Falle durch
eiucn Angriff gcgen den Kritiker zu be¬

mänteln. Das „Correspondenzblatt" der

Generalkommission der Gewerkschaften voin

21. Juni enthält nämlich folgenden Aufsatz:
Der Kampf der „Handlungsgehilfenzeitung" gegen

die Wahrheit.
Die von Herrn Paul Lange kommunistisch

redigierte „HanolilN'gsgehilfen-Zeitnng" hat wäh¬

rend des Krieges eincn andauernden,Knmpf gegen

die Wahrheit geführt, was wir auch gelegentlich
im „Eorr,-Bl." feststellen mußten. . In Nr. 12

vom >1, Juni d. I. macht sie einen neuen Versuch,
wahre Tatsachen zii entstellen. Sie berichtet über

den Gesetzentwurf über die Betriebsräte, der

noch im Reichsarbeitsininisterium beraten wird

nnd von dem cin Vorentwurf einer Anzahl von

Vertretern der Arbeitgeberverbände und der Ge¬

werkschaften verschiedener Richtungen am 15. Mai

zur Diskussion unterbreitet wurde. Dic „Hand-
luiigsgehilfcn-Zeitung" teilt ihren Lesern mit,

dah ein Vertreter der christlichen Gewerkschaften,
ihr Redakteur Lange sowic andere Vertreter oer

Arbeitsgemeinschaft frcicr Angestelltenverbände
die zu geringen Befugnisse der Betriebsräte triii-

siert hätten; sie fügt hinzu:
„Die Generalkommission der Gewerkschaf¬

ten ließ jedoch durch ihren Vertreter Iansso n

erklären, daß der Entwurf in dieser Hinsich!
„völlig ausreichend" sei."
Diese Behauptung ist völlig aus der Luft ge¬

griffen, und da He« Lange mir gegenüber saß
und meine Ausführungcn genau hören mußte,
bleibt keine andere Schlußfolgerung möglich, als

daß er wissentlich und mit Absicht diese Unwahr¬
heit berichtet. Ich habe vielmehr erklärt, daß
„d i e G c n e r a l k o m in i s s i o n keine Mög¬
lichkeit gehabt hatte, dcn Entwurf
d u r ch z u b e r a t c n, so daß ich nur meine per¬

sönliche Auffassung äußerr,, könne," Ticsc präzi-
sierte ich dahin, daß dcr Entwurf e inebra u ch -

bare G r n n d l a g, e f ü r die Beratungc n

b i,e t e, »nd daß ich auch die Kritik an den

A u f g a b e n d e r Betriebsräte, ivie sie in

der Sitzung geübt worden war, nicht unter¬

stützen könne, Tcr Entwurf lasse durchaus
Raum für eine Betätigung der Betriebsräte aus
dcm Gcbictc der Kontrolle und Beeinflussung dcr

Produktion; abgesehen von den ihncn durch den

Entwurf direkt zugewiesenen Aufgaben auf diesein
Gebiete, eröffnet er in § 15 Ziffer 1 und 2 dcn

Weg über die Kollektivverträge, die je nach den

Möglichkeiten und Verhältnissen der einzelnen Ge¬

werbe diesbezügliche Bestimmungen' treffen
können, die dann ans Grund des Gesetzes bin¬

dend wcrden. Tas entspricht vollauf
d e n F o r d e r n n gen der G ewerkschnfr s-

vorstände, Tic Angeftelltenvcrtrcter habe ich
darauf hingewiesen, daß sie nicht allcs von der

Gesetzgebung erwarten, fordern auf die eigene

Kraft der gewerkschaftlichen Organisationen ver¬

trauen müsset?, denen am meisten damit gedient
ist, Ivenn der Gesetzgeber ihnen möglichst weiten

Raum für ihre Tätigkeit beläßt und ihre Arbeit

zu schützen bestrebt ist. Dicser Anforderung ge¬

nügt der Entwurf, und dcshalb konnie ich ihn
als eine brauchbare Grundlage sür die Be¬

ratungen bezeichne». Das ift aber so ziemlich das

Gegenteil von dem, was Hcrr Lange in seinem
Blatte auftischt. Wilhelm Fnusso n.

Wic der Leser sieht, bchauptet Jansson,
er- habe nur seine persönliche Auf¬

fassung äußern können, da die Gcncralkom¬

mission der Gewerkschastcn dcn Entwurf
noch nicht habc durchbcratcn könucu. Wenig«

Zeilen darauf gibt er selbst zu, seine persönliche
Auffassnug entspreche p o l l a u f d c » F o r -

d c r u u g c n der Gewerkschaft s vor -

stände, ^ dic, wic jcdcr Konfcrenzteil-
uehmer wußt^,', schon vorhcr aufgcftcllt
worden waren.

Es ist fcrner unwahr, daß Jansson den

Gesetzentwurf hinsichtlich dcr Befugnisse der

Betriebsräte mir als „brauchbare Grund¬

lage" bczciclmct hätte. Er hat vielmehr sich

höchlichst befriedigt darüber geäußert, daß

den Betriebsräten nicht dic von den An¬

gestellten und Arbeitern geforderten Befug¬

nisse zuerkannt würden. Er sagte i m

Gegensatz zu den Vertretern der Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände und

der christlichen Gewerkschafteil ausdrücklich,

die im Gesetzentwurf vorgesehenen Befug¬

nisse seien „völlig ausreichend" und

es fei ein „gefährliches gesetzgebe¬
risches Erperiment", den Betriebs¬

räten die von den Angcstelltcn und Arbeitern

verlangten weitergehenden Befug¬

nisse zn verleihen.

Das vom Neichsarbeitsministerium her»
gestellte amtliche Protokoll besagt übcr

die hier in Betracht kommenden Ausfüh¬
rungen wörtlich:

Assessor Dr, R öhr (Gesamtverband der christ¬
lichen Gewerkschaften) bemerkt, daß das Wort Be¬

triebsrat im Sinne des vorliegenden Entwurfs
lcdiglich eine äußerliche Umtnufung der allen

Arbeiter- und AngestellieunuSschüsse darstelle, mcht
aber, wie es die nachdrücklichste For¬
derung der Arbeiterschaft sei, die

Anbahnung einer neuen Arbeits¬

verfassung. Tic Fortführung der Aufgaben
der allen Ausschüsse solle dcn Arbeilerrätcn zu¬

fallen, diesen liege der Schutz der Produktions¬
kraft vou Arbcitcrn und 'Angestellten ob. Die Be¬

triebsräte dagegen sollten den Anteil der
A rbeitnch m er an dcr Leitung der

P roduktio 'ii. zur Geltung bringe n.

Sie seien dem Unternehmer gleichzustellen und

sollten den so schwer vermißten seelischen Aus¬

gleich zwischcn alten produktiv tätigen Krnjten
dcs Betriebes herbeiführen.

Hcrr Lange stimmt dcn Fordcrungcn von

Assessor Dr, Röhr durchaus zu

Hcrr Aushäuser hätte eine grundsätzliche
Stellungnahme der 'Ärbcitgcbervcrtrcter znr Ab¬

grenzung der den Betriebsräten zu gewährenden
Befugnisse gewünscht. Der Entwurf bleibe hin¬

ter den der Arbeitnehmerschnft für Mitteldeutsch¬
land gewährten Rechten zurück. I» 8 15 seien die

schon bci frühcrcn Gelegenheiten nls unzureichend
erklärten Formulierungen wieder aufgcnommcn
worden. Das bci dcr Einigung ini Berliner

Bankenstrcik den Angestellten gewährte wirtschaft¬

liche Mitbcsnmmnngsrecht könne dei etwaiger
wörtlicher Uebertragung in das allgemeine Gcsctz
nicht als ausreichend angesehen werden

Herr Jansson (Generalkommission der

Gewerkschaften) sicht für seine Person die Vorlage

gründ sä tzlich nl s a u s r c i che n d an, Ter

8 15, Nr, 1 und 10, gewähre den Betriebsräten

ausreichende Mitwirkungsrcchtc, vor allein

seien sic zur Durchführung der Tarifverträge und

zur Verbesserung der Arbeitsmethoden berufen.

Tic Arbeitnehmer sollten ihren alten Grundsätzen

eingedenk bleiben und die Fortentwicklung ihrer

Lage 'nicht allein von der ^tanishilfe, fonoeai
iin wesentlichen' von dcr Selbstverwaltung er¬

warten. Vor gefährlichen gesetzgebe¬
rischen Experimenten sei durchaus

zu warnen.

Auf meiner Seite standcn also dic Vcr¬

trctcr dcr srcicn Angcstelltenvcrbäudc nnd

dcr Ncdncr der christlichen Gewerkschaften,

auf der andern Seite Hcrr Jansson, dcr des¬

wegen auf dem Gcwcrkschaftskongrcß in

Niirnbcrg kritisiert wurde. Panl Lange.

Die llntcliiehmerzcitschrift „Tcrtilwochc"

bringt ihre Meinung über dic Betriebsräte

wie folgt zum Ausdruck:

„Dic radikalere Arbcitcr- und Angcstcllten-

schaft, zu der auch gewisse Vertreter christlicher

Geiverkschnftcn gehören, vcrlangt nber viel mchr.
Sie verlangt, daß nicht etwa nur dcr Neichswirt-

schaftSrat Einfluß auf die nationale Produktion
nimmt, sondcrn daß dic Betriebsräte als

solche cntschcidcndcn Einfluß auf die Produktion
der cinzclncn Unternehmung, gewinnen. Nuch

sie gehen dabei von dem Grimdgedanken dcr

Hebung, der Produktion durch den, Betriebsrat

und von dcr Ucbcrleitnng dcr einzelnen Unter¬

nehmung von bloßer' privntwirtschaftlichcr
Ncntabilität zu ciner v o l k s w i r t s ch a f t l i cb

produklivcn Tätigkeit übcr. Vorläufig aber sind

hierüber nur ganz allgemeine Redensarten, keine,

wirklichen Werte produziert worden. Soweit

cine solche Mitwirkung der Betriebsräte eine

Erziehung zur Einsicht in, das Wcsen dcr Untcr¬

nchmnng'bcwirkcn soll, könnte sie mit der Zeit

sehr gute Früchte tragen. Würden die Betriebs¬

räte jedoch weitgehendes Kontroll- odcr gar Mit»

bestimmungsrecht in Sachen der Produktion be¬

anspruchen, so würde dieses eine furchtbare Hem¬

mung dcr llnternchmerpersönlichkcit und unter

Umständen den Tod jeder Unternehmung, auch

der gesellschaftlichen Unternehmung, bedeuten.

Die Herren möchten beachten, daß es gerade bei

der wirtschaftlichen Unternehmung nicht heißt:

„Im Anfang war der Rat," sondern: «Im, An¬

fang wnr die Tat."
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Harburser Eisen- und BrsnZs-

werte A.-G., Harburg.
Die kaufmännischen und technischen An¬

gestellten und Bctriebsbeamte, standen seit

Monatcn in eincr Lohnbewegung. Die

Direktion hat cs immer wicdcr verstanden,

die Angelcgcnheit zu verzögern. Auch der

Schlichtungsausschnß hat cs nach Ansicht der

Anaestellten nicht verstanden, ihnen zu ihrcm

Rcchtc zn verhelfen. Dadurch hatte sich eine

derartige Verbitterung aufgehäust, daß sich

dscsc lctztcn Endcs anf irgendeine Weise

Luft schaffen mnßte. Dcr Zentralverband der

Handlungsgehilfen hatte sich vergebens be¬

müht, Verhandlungen mit der Firma an¬

zubahnen. Um zn zeigen, daß sie nicht ge¬

willt waren, sich von der Direktion alles

bieten zn lassen, faßten die Angstelltcn in

einer Betriebsversammlung dcn Beschluß,

am übernächsten Mittag in den Streik zu

treten, wcnn bis dahin keine Verhandlungen
stattgefunden hätten.

Durch das schroffe Verhalten der Direk¬

tion sahen sich dic Angcstclltcn jedoch schon

anderntcms veranlaßt, in den Streik einzn-

tretcn. Sämtliche Angestellten verließen um

11 Uhr vormittags geschlossen den Bctrieb,

Nachdcm nun dic Organisationsvertreter von

den Angestellten zugezogen ivaren, wnrde

telcpbonifch bei der Direktion angefragt, ob

sie jctzt zum Verhandeln bereit sei. Es

wurde zugesagt und nach stattgefundener
Aussprache folgendes Resultat erzielt:

Tie Angestellten nehmen die Arbeit am

folgenden Morgen wieder auf unter der Be¬

dingung, daß keine Maßregelungen statt¬

finden und keine Schadenersatzansprüche von

der Firma geltend gemacht wcrden dürfen.

Der Angestelltenausschuß wird als Verhand¬

lungsfaktor anerkannt wie auch die Orgo.ni-
fation. Die Firma verbürgt sich dasür, daß

die Negelnug der Gehaltsverhältnisse im

Nahmen eines allgemeinen Tarifvertrages
mit dem Jndustrieverband mit tunlichster

Beschleunigung erledigt wird. Sollte inner¬

halb 14 Tagen kein Positives Resultat er¬

zielt werden, behält sich dic Ängestelltenschaft
weitere Schritte vor.

MsmHsnöslin RsichenbachVsgil.
Auch in dcm kleinen Vogtländischen, Städt¬

chen Neichenbach rühren sich die Angestcllten. Sie

ließen ihrc Forderungen am 22. April durch den

Zentralverband der Handlungsgehilfen dem

Handcls-Schutz- und Nabattsparbercin und De-

taillisicn-Vercin zugehen. Bei uns ist alles in

schönster Ordnung meinten die Geschäftsinhaber,
Tenn sie beschlossen in einer Versammlung, jede
Verhandlung abzulehnen, weil ein Tarifvertrag
nicht notwendig sci und die eingereichten Forde¬
rungen, zu hoch. Tem Zcntralverband eine Ant¬

wort zn geben, wnrde ausdrücklich abgelehnt, Jn
einer spätere» mündlichen Unterredung fetzte
,'gollegc Lähner-Chemnitz dem Vorsitzenden dcs

Tetaillistcn-Vereins cin Ultimatum, am 2. Juni,
zu verhandeln, telegraphische Antwort für das

Plenum dcr Arbeitgeber: Versammlung lsoll be¬

deuten Verhandlung) abgelehnt, Darauf tralcn

am 3, Juni morgens dic Angestelltcn fünf größe¬
rer Geschäfte in den Streik. Um 4 Uhr war er

beendet. Zwischen den bestreikten Firmen, dem

Zentralverband der Hni'.dlungsgebilfen und dein

Arbciterrnt ivurdc eine Vereinbarung getroffen,
daß nm 3. Pfingstseicrtnq mit den Tarifver¬
handlungen zu beginnen ist, die bis zum 14. Juni
beendet fein müssen. Ein Gchaltsprovisorium
wurde sesigclcgt, wonnch rückwirkend ab 1. April
den Angestclltcn sosort prozcntunle Gehaltsauf¬
besserungen zu gewahren sind. Damit ist durch
das einige Zusammenhalten der Aiigcstcllten nnd

durch das rasche Zugreifen des Zentralvcrbandes
ein materieller und berechtigter moralischer Er¬

folg in einem Orte crziclt wordcn, wo eigentliche
Großbetriebe nicht in Betracht kommen.

Der Kanfmännische Verein von 1853

versendet an feine Vertrauensleute folgendes
Rund s chreibe n:

Kaufmännischer Vercin von 1858.

Hamburg, den 22. Mai 1919.

An unscrc Mitarbeiter.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Inr Anschluß an unser Anfang Mai ver¬

sandtes Rundschreiben, das Aufschlüsse und Hin¬

weise enthielt über die Werbetätigkeit nnd auf
Grund der jüngsten Hauptversammlungsbe¬
schlüsse, gestatten ivir nns heute, unseren Mit¬

arbeitern wcitcrcs Material zu überreichen, das

ihnen bei Gewinnung neuer Mitglicdcr ebenfalls

gute Dienste leisten dürfte.

Aufnahme von Angestellten, die

nicht Handlungsgehilfen oder Ge¬

hilfinnen sind.

Die neue Satzung gibtmnns die Möglichkeit,
auch andere Angestellte, als die engeren Berufs¬

genosfen in den Vcrcin aufzunehmen. Das ist
einmal geschehen, weil die künstige Entwicklung

zweifellos in der Richtung eines allgemeinen

Angestclltenvcrbnndes geht, dem auch Burean-

beamte, technische Angestellte usw. angehören
werdcn, da dics eine Erleichterung, ja später viel¬

leicht eine Voraussetzung der Tnrifverhaud-

lungen ist, znm anderen aber auch, weil vielfach

schon sämtliche Angestcllten eines Werkes den

Wunsch geäußert haben, ein und derselben An¬

gestelltengewerkschaft anzugehören und deshalb
neben den Kontorangcstelltcn auch Werkmeister
iind solche Bureauangcstellte, die nicht eigentliche

Handlungsgehilfcn sind, die Aufnahme begehrten.

Unsere Werber und Bezirke machcn wir beson¬

ders auf diese Möglichkeit der Erweiterung ihres

Wirkungskreises aufmerksam, wobei wir aller¬

dings voraussetzen, daß unseren Vereinen nur

solche Pcrsoncn zugeführt lverden, die mit den

Tendenzen unserer Gewerkschaft einverstanden

sind uud somit eine Förderung des „53 er

Geistes" erwarten lassen.

Werbung von Frauen,
Wir nehmen Veranlassung, auf diese Not¬

wendigkeit ganz befonders hinzuweisen. Während

5ei den männlichen Angestellten die Organisation

z sich in neuer Zeit schneller entwickelt hat, als es

! früher dcr Fall war, sind immer noch die weit-

! ans meisten weMichen Angestelltcn organi-
l sationsscheu geblieben. Viele von diesen haben er-

! klärt: daß sie keinem reinen Frauenverbande bei¬

treten wollen, sondcrn ihr Ideal der Anschluß an

, eine Vereinigung sei, die Männer und Frauen,

^soweit sie gleiches leisten, auch als gleichberech-

l tigt in ihren Reihen anerkennt. Bisher kam in

dieser Beziehung, abgesehen von dem bisher nur

wenig verbreiteten Verein der Deutschen Kauf-
' lente, lcdiglich der Zentralverband in Frage, dessen

Apolitische Tendenz aber in weiten Kreisen auch

,
der weiblichen Angestellten keine Zustimmung

^ findet. Dadurch nun, daß unser Verband als erste

^ nichtsozialistische Organisation, die bisher den
'

Frauen verschlossen war, ihnen dic Tore geöffnet
- hat, haben wir einen Vorsprung gewonnen, der

, in den nächsten Wochen mit Eifer ausgenützt
^
ivcrdcn soll. Unsere Werbedrucksachen befinden

^ sich, soweit es nötig ift, in dcr Umarbeitung, so

daß sie ohne Bedenken anch zur Gewinnung von

Frauen benutzt werden können. Dns beste Werbe-

! Material bleibt natürlich immer die mündliche

, Beeinflussung, Dabei ist durch unsere Mitarbeiter

,
hinzuweisen nicht nur auf die rein gewcrkschaft-

! liche Tendenz, sondern auch auf unsere unübcc-

.
troffencn Wohlfahrtseinrichtungcn, die, nuch in

^ Zukunft den neuen Verhältnissen angepaßt, ein

.
wichtiges Arbeitsfeld für den Verein bilden sollcn.
Wie Frauen haben dicsen gegenüber dieselben

^ Rechte wie Männer. Eine besondere AnziehungS-

^ kraft ivird, sobald die erforderlichen Sntznngs-

^ änderungcn vorgenommen sind, zweifellos die

Krankenkasse bilden, dn gerade auf diesem Gebiete

die weiblichen Organisationen viel gefehlt haben.
Fast allc Frauen und Mädchen, die in unserem
Berufe tätig sind, waren bisher gezwungen, sich
den Ortskrankcnkassen anzuschließen, die sich aber

^gerade in den Kreisen der Franen wegen der Art

ihrer Geschäftsführung wie wegen der häufigen
i sympathischen nnd ärztlichen Behandlung keines

besonderen Zutrauens erfreuten. Sollten unscre
Mitarbeiter und Werber bei ihrer Arbeit zur Ge¬

winnung von weiblichen Mitgliedern auf Schwie¬
rigkeiten stoßen oder besondere Erfahrungen
machen,, so bitte,: wir uns davon zu verständigen,
damit wir gemachte Beobachtungen zugunsten
unserer übrigen Helfer zu verwerten vermögen.

Aeltere Mitglieder.
Aeltere Mitglicder werden vielleicht init

dcr neueren Entwicklung des Vereins wie

auch mit der kommenden Beitragserhöhung
nicht einverstanden sein, in den meisten
Fällen ist es uns bisher gelungen, diese

Kollegen, die den schnellen Schritten nicht

zu folgen vermögen, durch Darlegung der wirk¬

lichen Verhältnisse aufzuklären. Wir zweifeln
nicht, daß dies auch draußen im Lande dem Ge¬

schick unserer Mitarbeiter und Werber gelingen

ivird. Zur Unterstützung hierbei weisen wir hin

auf dcn Leitsatz im „Handclsstand" Nr. 4: Ein

Wort cm die alten Gctccncn! Wir haben davon

Sondcrnbdrncke herstellen lassen, die wir gern

zur Verfügung stellen, ebenso wie auch Sonder-

nbdrncke des Aufsatzes über die Aufnahme von

Frauen, 'der in Nr. 5 unseres „Handclsftandes"
erscheint, herausgegeben werden. Die Abhand¬

lung ist gleichermaßen zu verwerten bei der Auf¬

klärung nnd Beruhigung älterer Mitglieder, denen

der Geist der neuen Zeit noch zuwider ist, wie auch

jüngerer Kollegcn, die aus früher einmal be¬

rechtigtem Widerstände gegen die Frauenarbeit
noch immer fälschlicherweise der Ansicht sind, daß
man die Schäden der Frauenarbeit nm besten da¬

durch bekämpft, daß man die Frauen unorgani¬
siert läßt, fo daß sie dann unbeeinflußt ihre lohn-
drnckendc Tätigkeit weiter ausüben können,

W er b e p r e i s sch r ei be n.

Wie schon in Nr. 4 des „Hnndelsstandes"
bekanntgegeben, ist dcr Schlußtag auf den 30. Juni

festgesetzt worden. Wir hoffen bis dahin noch
zahlreiche Neuaufnahmen gutschreiben und Spar¬
konten einrichten zu können. Wir weifen noch¬
mals darauf hin, daß Vormerkungen zum Beginn
der Mitgliedschaft ab 1. Juli noch für das Werbe-

preiSausschreibcn angerechnet werden, soweit die

Beitrittserklärungen noch bis zum 39. Juni bei

uns eingehen.

Verhalten des D. H. B.

Sollte der D, H, V. unserem Vereine gegen¬

über eine unfreundliche Haltung einnehmcn, so
erbitten wir sofortige Nachricht, worauf lvic auf¬
klärende Mitteilungen machen lverden.

Geehrter Herr Kollege, beweisen Sie aufs

neue, daß Ihnen die Hebung unseres Bcruss-

standes alles gilt und erhöhen Sie die Stoßkraft
unserer Organisation immer noch mehr durch
Ihre tätige .Mithilfe.

Mit besten Wünschen auf eine erfolgreiche
Werbearbeit begrüßen ivir Sie

Kaufmännischer Verein von 1853,
Abt. 5.

Um sich vor 'dem Znsammcnbimch zu

retten, wendet sich der L8er Verein nunmehr
an 'die NichtHandlungsgehilfen nnd Frauen,
die er bisher bekämpft hat — aber die wer¬

den nicht so dumm scin, dcm verkommenen

ö8er Verein mit seiner durchaus kapitalisti¬
schen Gesinnung auf die Beine zn helfen.

Zu einer öffentlichen Versammlung hatte

fiir dcn 9. Mai die Ortsgruppc Mindcn dcs

Zentralverbandes der HandlnngIgehilfcn nach
dem „Grünen Wenzel" eingeladen. Dic Tages¬

ordnung lautete: Die Tarifbewegimg in Min¬

den. Der Referent, Gauleiter Künne-Brcmn-

schwcig, schilderte zunächst die traurige wirt¬

schaftliche Lage dcr kaufniännischen Angcstcll¬
tcn. Vor allen Dingen während des Krieges
hättcn die Gehälter in keinem Verhältnis zu

den teilweise recht hohen Profitcn dcr Untcr¬

nchmcr gestanden. Dic Arbcitcr verdanken

die Errungenschaften ihrer guten gewerkschaft¬
lichen Organisation, dic Angestellten solltcn

hicraus lernen. Nedncr kam dann auf dcn

cingcreichten Tarif zn fprechc,t. Niemand
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könne behaupten, dafz die Forderungen unbe¬

rechtigt und' zu hoch seien, es dürfe deshalb

auch'nichts mehr nachgelassen werden, not¬

wcndig sei auch, dasz den Angestelltcn das Mit-

bcstiinmungsrccht gesichert würde. Leider

hätten die Gefchäftsinhaber die gestellten For¬

derungen abgelehnt, jetzt sei Einigkeit die

Hauptsache, es müsse eine gcschlosfene Front

der Angestelltcn den Geschäftsinhabern gegen¬

übergestellt wcrdcn. Zum Schluß betonte der

Referent noch den Wert der Organisation, die

Angestellten sollten sich aber nur einer solchen

Organisation anschließen, bei der die Voraus¬

setzungen sür eine Gewerkschaft gegeben seien.

Diese Organisation sei für alle männlichen

und weiblichen Angestellten der Zentralver¬
band dcr Handlungsgehilfen.

Jn der Diskussion gab der Vorsitzende

der Tarifkommission, Herr Fischer, einige Er¬

läuterungen zum Barifentwurf. Auch er er¬

mähnte die Angestelltcn zur Einigkeit, wenn

cs jetzt notwendig würde, die berechtigten For¬

derungen durch gewerkschaftlichen Kampf,

evcntnell einen Streik, zu erringen. Im

Schlußwort unterstrich der Referent noch ein¬

mal seine Ausführungen. Nachstehende Ent¬

schließung wurde oinstimmig angenommen:

Die am 9. Mai im „Grünen Wenzel" zahl¬

reich versammelten kaufmännischen Angcstelltcn

verurteilen die ablehnende Haltung der Geschäfts¬

inhaber in der Frage der Tarifbewegung, dicse

haben dadurch gezeigt, dasz sie auch heute noch

nicht die Zeichen dcr Zeit erkannt haben. Die

Angestellten erklären, daß sie nach wie vor hinter

ihren Forderungen stehen und ersuchen die Ta¬

rifkommission, wie die beteiligten Organisationen,
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den

eingcrcichten Tarifvertrag zur Durchführung zu

bringen.

Osukonfsrenz in Karlsruhe.
Karlsruhe, 1. Juni 1919.

Heute hielt 'der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen seine erste Gnukonsercnz nb, die

von 29 Delegierten besucht war, welche als Ver¬

treter von 14 verschiedenen Ortsgruppen er¬

schienen waren. 1. Vorsitzender der Versamm¬

lung war Ganbeamter Schneider-Karlsruhe,
2, Vorsitzender Kollege Toepper-Knrlsruhe uud

Schriftführer Kollege Langhans-Rnstatt. Der

Zweck der Konferenz ,war hauptsächlich der, eine

Aussprache herbeizuführen, welche den Dele¬

gierten' z>irm Nürnberger Verbandstag Richtlinien

geben, soll, wie sie fich dort zn verhalten haden,

Kollcge Toepper sprach über die Agi¬
tation und konnte die erfreuliche Mitteilung

machen, dasz, demnächst Kollege Bechert-Münchcn,
der als guter Redner bekannt ist, eine Agitations¬

reise durch Baden machen wird, um nicht nur in

den großen,, sondern auch in den kleinen Orts¬

gruppen Vortrüge zu halten. Ueber den gegen¬

wärtig wichtigsten Punkt, die Gehalts¬

tarife, hielt Gauleiter Schneider ein sehr

ausführliches Rcferat. Ein abschließendes Urteil

über die Tarife in nrlserem Gau läßt sich noch

nicht fällen, da in vielen Orten die Verhand¬

lungen noch inr Gange sind. Jn der Diskussion
wnrde allgemein der Hoffnung Ausdruck gegeben,
die Ortst'nrife nach abgelaufener Frist nicht mchr

verlängern zu müssenj, sondern zu eincm Landes-

odcr Reichstarif zn gelangen, wie ihn die Ver¬

sicherungsbeamtcn, in vorbildlicher Weise erreicht

haben Ueber Organisationssragcn hielt Kollege
M c i e r- Freiburg ein vorzügliches Referat, das

aus Wunsch dcr Konfcrcnz den einzelnen Orts¬

gruppen in Wortlaut zugestellt werden wird, da

der Freiburger Kollcge äußerst wertvolle Ge¬

danken, nnÄ Anregungen darin znm Ausdruck

brachte. Er betonte darin haiup!sächlich, daß der

Zentralvebband bewußt anf dein Boden des

Klnssenbampfes steht und auf seine Mitglieder,

besonders die weiblichen,, erzieherisch wirken muß,
damit dcr Zentralverband vom gewerkschaftlichen

Geist noch mehr durchdrungen wird. Leider

hnbcn die Handlungsgchilfen 39 Jahre zn spät

angefangen, sich zu organisieren.
Wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte

hente Nicht der Buchdruckerverband die intellek¬

tuelle Führung der Gewerkschaften, sondern der

Zcntralvcrband. Gerade die Handlungsgehilfen
wären abcr dazu bcrufcn, die geistigen Führer
der 'Gewerrschaftsbewcgnng zu werden.

Besonderes Augenmerk müssen die Hand¬
lungsgehilfen auf die jetzt aktuelle Frage der

Betriebsräte richten. Bei ciner Soziali¬
fierung von Betrieben sind die Angestellten dazu

auscrsehen, als Kontrollorgane zu wirken, die

darüber zu wachen haben, daß zum Wohle der

Allgemeinheit gcwirtschaitet wird. Als nächste
Redner hielten, Kollege Schott-Mannheim und

Kollegin Ben k i fse r - Karlsruhe kurze Refe¬
rate über die Jugendbewegung und die Frauen¬

frage.
Die Zeit war inzwischen schon weit vorge¬

schritten und ließ die Diskussion nicht mehr zur

Entfaltung kommen, umso mchr, als der wich¬

tige Punkt „Verbandstag in N ü r n b e r g"

noch auf der Tagesordnung stand. Wichtige

Dinge werden in Nürnberg beschlossen werdcn;

Unlerstützungs- und Beitragssätze wcrdcn erhöht

werden; auch ist ins Auge' gefalzt, den Sitz des

Verbandes von Berlin wegzuvcrlcgen. Die ^Mit¬

glieder in Baden erhoffen' voin Verbandstag

ganz besonders, sag er bei der Neuorganisation
des Verbandes einen selbständigen Gnu Baden

bilden wird. Dann wird auch die Wahl eines

Gauvorstandes ins Auge gefaßt werden könncn.

Bei Schluß der Konferenz ivnrde festgestellt, daß

der Gau eine Mitgliederzahl von 19 009 nahezu

erreicht hat.
Die nächste Gankonfercnz soll bald nach dein

Vcrbandstag und zwar in Mannheim stattfinden.
Die darauf folgende Konferenz wird dann in

Freiburg abgehalten werden.

Es ist aber fehr erfreulich, daß der Gau-

beamte Schneider mit der schr fchön verlaufenen

Konferenz den Anfang gemacht hüt, einen Aus¬

tausch der Meinungen und Erfahrungen der ein¬

zelnen Ortsgruppe« herbeizuführen, damit auch

weiterhin eine gute und fruchtbringende, gewerk»

schaftliche Arbcit geleistet werden kann.

Bis ösuischsn Ksnfunzgenssssn-
schaften und ihre AngssiMsn Z

Als die kaufmänniscncn Angcstclltcn der

deutschen Konsumgenossenschaften bei Aus¬

bruch dcs Krieges die Stätte ihres bishc¬

rigcn Wirkungskreises verlassen, als sie die

Feder mit dem Mordinstrument vertauschen

mußten, da dachte Wohl niemand vou ihncn

daran, daß,sie, die bis dahin mit ihrcn Lohn-

und Arbeitsbedingungen!, im Vcrglcich init

dcnen der übrigcn Angestelltcn an erster

Stelle standen, nach fast ö Jahrcn erheblich

schlechter dastehen würden, Wie manche Ange¬

stelltengruppe des Privatkapitals. Unbestreit¬
bar konnte man einst von dcn dcm „Zentral¬
verband' deutscher Konsumvereine" ange¬

schlossenen Genossenschaften als von sozialen

Musterbetrieben sprechen, ein Wort, daS man

hcutc nur bedingt anssprechcn darf. Es soll

nun nicht die Aufgabe diefer Zc'Äcn fein, zn

untersuchen, welche Umstände diescn unver¬

kennbaren Rückschritt der Konsumgenossen¬

schaften hcrbeigcführt habcu. Es soll auch

nicht verkannt werden, daß viele Genossen-

schaftslcitlingcn es sich, wie frülier. angclcgcn

sein lassen, ihre Angcstclltcn nach Kräften

übcr dicsc traurigem Zeiten hinwegzuhelfen,

leider trifft das nicht für alle zu!

Ich möchte heule nur auf das Bestreben

gewisser Genossenschaftskreife hinwciscn, dic

die Schwierigkeiten, welche auch dcr genosscn-

schaftlichcn Organisation unter den heutigen

Verhältnissen erwachsen, zu einein Teil den

Angestellten uud Arbeitern in die Schuhe zu

schieben. Am eifrigsten beteiligt sich ill dieser

Richtung dic „Konsumgenossenschaftlichc

Rundschau", das Organ des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine und der Großcin-

kanfs-Gesellschaft dcntschcr Konsumvereine in

Hamburg. Iu ihrer Nummcr 21 vom

21. Mai bringt die „Rundschau" eine Be¬

sprechung dcs dem dcutschen Volke vorgelcgtcn

Friedcnsvcrtragcs und seine Wirkung auf die

deutsche Konfumgcnosscnschaftsbcwcgung von

August Kasch. Herr Kasch ist mit den Ar¬

beitern und Angestclltcn dcr Konsumgcnossen»

schaften nicht zufrieden. Ucbcr die ungehcure

Teuerung aller Lebensrnittel, Bekleidungs¬

stücke usiv,, die gcradc die Angestellten am

schwersten drückt, schwerer noch,als dic iu dcn

großcn Gcwertschaften organisierten Arbciter,

die vermöge ihrcr Organisation iu der Entloh¬

nimg durchweg besser dastehen als die Ange¬

stellten, darüber geht Herr Kasch mit cincr

Haudbcwcguug hinwcg, Wic in den Zeiten

dcs prciißisch-bnrcaukratischcn Rcgimcs

schändlichem Vngedcnrens das Unternehmertum
die Hilfc der Polizei gegen, fordernde uud

streitende Arbeiter fuchte und fand, so schreit

Herr Kasch heut? nach den Behörden, die den

Arbciteni und Angestellten dic Löhne vor¬

schreiben sollen. Er meint:

„Tchon droht ein bedeutsamer Teil der

Koiifiinigcnossciischaitsbcwcgiing an dcm unlös»

barcn Gcgensatzc zwischcn bctzördlich gchemm-

tcr Verdieustmöglichkeit und dem nicht he¬

tz örd1ich ge h c m m tcn W a ch s t u m

dcr Unkostcn und Löhne zugrunde

zu gehen. Es wird hohe Zeit, daß hier Hilfc

gcleistct wird."

Also Höchstlöhnc jcdcnsalls? Es wäre

interessant, zu erfahren, wo Herr Kasch da die

Grenze ziehen 'will! Ach nein, Herr Kasch,

außer Ihncn wird Wohl nicmand das Mär-

chcn glauben, daß die hohen Fordcimngen der

Arbeiter und Angestcllten allein die Konsiim¬

vercinc zngrnnde ricnlen. Die Arbeiter- und

Angestellicnsctzast der Genossenschaften baden

selber das Jntcrcife. die deutschen ^lonsum-

genosscnfchaften nicht zum Ruin zn bringen,

sic wollen aber nnch nicht, daß auf ihre

Kosten eine möglichst große Rückvergütung

Herausgewirtschaftet wich.
Aber den deutschen Konsumgenossenschaf¬

ten geht es ja auch noch gar nicht so schlecht,

Dic Berichte dcr Neuisiousverbänoe deutscher

Konsumvereine fiir l!N8 bestätigen uns, daß

cs nicht so schlecht um die Konsumvereine be¬

stellt ist, wic Hcrr' Kasch cs nuS glauben

machcn will, Reingewinne steigen bei dcn

meisten Vereinen, anf Abschreibungen, Er¬

höhung der Reserve- und Dispositionsfonds
Wird weiterhin eifrig Bedacht genommen, alles

Zeichen eincr trotz allcr Bcschwcrnissc rüstig

vorwärtsschreitcndcn gcsundcn Entwickelung.

Uebrigens bezeugt cs uns die „Konsum-

genossenschaftliche Rundschau" auch selbst. Es

hcißt in derselben Nummcr des Blattes:

„Immer mehr tritt in die Erschcknung,

wicr'sehr durch allerlei halbe und ganze

Zwangsmaßnahmen während des Krieges die

Entwickelung der Konfiimgenossenschaftsücwe-

giliig künstlich hiiitaiigehalten worden ist.

Trotz aller noch bestehenden Hindernisse macht

sich ein vielfach geradezu erstaunlicher Fort¬

schritt bemerkbar, und zwar in allen Ncvi-

sionsvervänden. Das ist der beste Bcwcis

dafür, daß die Vcrbrcmcher, allem gcgcntcili-

gcn Gcrcde zum Trotz, den Wert und die Be-

deutuiig der Konsumgenossenschaften erkannt

heben nsw. . . ."

Man vergleiche hiermit die Erklärung dcs

Herrn Kasch! An eincr anderen Stelle bci

Besprechung der wirtschaftlichen Lage hcißt es

in der „Rundschau":

„Die bestehende Arbeitslosigkcit ist Wei¬

terhin dnrch Ausstandsbewegunge'ii aller Art

und in allen Teilcn Deutschlands Willkürlich

verschärft worden, und nicht minder sind die

politischcn Spaltungen tiefer und tiefcr ge¬

worden. Es genügt, auf die Ausstandsbewc-

gungen .....
der Angestellten iin Kauf»

mannsgewerbe, vor allein iiin Bankfach, hin¬

zuweisen, die den ohnehin mühsam arbeiten-
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dcn Wirtschaftsorganismus weiterhin nnter»

gmben haben . . . ."

Wie konnten auch die Bankangestellten sich
herausnehmen, gleich den Handarbeitern von

ihrem ureigensten Recht, dem Recht auf Ver¬

weigerung der Arbeitskraft gcgcniibcr den

erlauchten Bankgewaltigen Gebrauch zu

machen? Das sind nur einige Proben aus einer

Nummer der „Rundschau"!
Auch das „Konsumgenossenschaftliche

Volksblatt" dcs Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine kann es sich nicht verkneifen,
die Angestellten und Arbeiter in der Nr. 7

anzurempeln. Jn einem Artikel: „Aufklärung
in wirtschaftlichen Dingen tut not!" meint es

unter anderem:

„ . . . Breite Schichten der Arbeiterschaft
und auch der Angestellten zeigen in ihren
Wünschen und Forderungen eine erschreckende
Unfähigkeit, wirtschaftliche Dinge in ihren
Zusammenhängen zu betrachten, welche Be¬

trachtungsweise allein die Möglichkeit bietet,
Leistung und Gegenleistung miteinander in

Einklang zu bringen. . . ."

Und wcitcr:

„Aber es ist nun einmal so, 'dafz viele

Menschen vor lauter Eifer, die Löhnc in die

Höhe zu treiben, glax nicht bemerken, wie sie
selbst danrit die Preise nach aufwärts jagen."

Die Naumverhältnissc verbieten es, den

ganzen Artikel hier bekanntzugeben, doch zeigen
schon diese Sätze, wohin die Reise gchcn soll.
Nein, es wäre Selbstmord, wollten die Ge¬

nossenschaftsangestellten auf freiwillige Er¬

höhung der Gehälter durch die Genossenschafts¬
leitungen warten. Und weil die Genossen¬
schaftsangestellten das erkannt haben, werden

ihnen von den genannten Blättern alle mög¬
lichen Schwierigkeiten bereitet.

Es ist Sache der Mitglieder der

Genossenschaften, daß sic ihren selbstgewählten
Verwaltungen einmal sagcn, wie sie sich
gegenüber den berechtigten Forderungen ihrer
Angestellten und Arbeiter zu verhalten haben,

L. G.

Teuerungszulagen in Genossen¬
schaften.

Nach dem Beschlusse des Tarifamtes
des Zentralverbandes dentscher Konsumver¬
eine vom 30. Januar 1919 liefen die bisher
geltenden Teuerungszulagen am 30.

Jnni ab.

Das Tarifamt beschäftigte sich deshalb
in seiner Sitzung am 5. Juni mit der Neu¬

regelung der Teuerungszulagen und be¬

schloß, öie Teuerungszulagen amf 123

Gesetze und Verordnungen.
Verordnung über Lohnpfändung.

Vom LS. Juni 191«.

s 1.

Der Arbeits- oder Dienstlohn (§ 1 des Ge¬

setzes bom 21. Juni 1869, Bundes-Gesetzbl, S. 242

und 1S71 S. 63, Reichsgesetzbl. 1897 S. 159,
1898 S. 332) ist

1. falls der Schuldner seinem Ehegatten,
früheren Ehegatten, Verwandten oder einem

unehelichen Kinde Unterhalt zu gewähren
hat, bis zur Summe von zweitausend Mark

für das Jahr,
2. in anderen Fällen bis zur Summe von

zweitausend Mark für das Jahr nnd, so¬
weit er diese Summe übersteigt, zu einem

Fünftel des Mehrbetrags der Pfändung
nicht unterworfen. Im Falle zu 1 erhöht
sich der nnpfändbare Teil des Mehrbetrags
für jede Person, der der Schuldner Unter¬

halt zu gewähren hat, um ein weiteres

Zehntel, höchstens jedoch auf sechs Zehntel
des Mehrbetrags.

Die Vorschriften des Gesetzes vom 21. Juni
1869 finden entsprechende Anwendung.

Soweit der unpfändbare Teil des Lohnes im

Falle des Abs. 1 zu 1 den Betrag von vier-

tausendfünfhundect Mark, im Falle des Abs. 1 zu
2 den Betrag von dreitausend Mark übersteigen
würde, unterliegt die Pfändung keinen Beschrän¬
kungen.

8 2.

Aendern sich die Verhältnisse, die nach § 1

Abs. 1 für die Bestimmung des unpfändbaren
Teiles des Lohnes maßgebend sind, so erweitert

oder beschränkt sich die Pfändung nach Maßgabe
der eingetretenen Aenderun«, von dem auf deren
Eintritt nächstfolgenden Zeichunkt ab, an welchem
der Lohn fällig wird. Auf Antrag des Gläubigers
oder des Schuldners hat die Behörde, welche die

Pfändung bewirkt Hut, den Pfändungsbeschluß ent¬
sprechend zu berichtigen. Der Drittschuldner kann,
solange ihm eine Berichtigung nicht zugestellt lst,
nach Maßgabe der bisherigen Pfändung, mit be¬

freiender Wirkung leisten.

Z3.
Auf die Pfändung des Ruhegeldes ,dec Per¬

sonen, die in einem privaten Arbeits- oder Dienst¬
verhältnisse beschäftigt gewesen sind, finden die
Vorschriften der ss 1, 2 entsprechende Anwendung,
Das gleiche gilt für die Pfändung der Bezüge
eines Handlungsgehilfen, ,der auf Grund derVoc-
schriften der ss 74 bis 75a des Handelsgesetz¬

buchs in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juni
1914 (Reichsgesetzbl. S. 209) für die Zeit «ach dcr

Beendigung des Dienstverhältnisses eine Ent¬

schädigung beanspruchen kann.

s4.
Für die Bemessung der nach 8 859 Abs. 3 der

Zivilprozeßordnung der Pfändung nicht unter¬

worfenen Beträge gelten die Vorschriften des s 1

Abs. 1. 3 und des § 2 entsprechend.

§s.
Die Vorschrift des s 850 Abs. 4 der Zivil¬

prozeßordnung und des § 4 Ziffer 3 NNÄ 4s des

Gesetzes vom 21. Juni 1869 finden auf Schuldner,
die Kriegsteilnehmer sind oder waren, keine An¬

wendung wegen solcher Unterhaltsbeiträge, die der
Schuldner für die Zeit seiner Kriegsteilnehmer¬
schaft zn entrichten hat.

Kriegsteilnehmer im Sinne dieser Vorschrift
sind außer den im s 2 Abs. 1 des Gesetzes,' be¬

treffend Äen Schutz der infolge des Krieges an der

Wahrnehmung chrer Rechte behinderten Personen,
vom 4. August 1914 (Reichsgesetzbl. S. 328)

'

be¬

zeichneten iPersonert auch die Personen, die ver¬

möge ihres Dienstverhältnisses, Amtes «der Be¬

rufs zu den immobilen Teilen der Land- oder

Seemacht gehören sowie diejenigen Personen, die

sich in Ausübung des vaterländischen Hilfsdienstes
im Ausland aufhalten.

s 6<

^-Gesetzliche Vorschriften, die über die Pfän¬
dung des Ruhegeldes der inr § 3 bezeichneten
Art albweichende Bestimmungen treffen, bleiben

unberührt.
s 7.

Diese Verordnung! ttritt am 1. Juli 1919 in

Kraft. Der Reichsminister der Jnstiz be¬

stimmt, wann und in welchem Umfang sie außer
Kraft tritt; sie tritt spätestens am 31. Dezeinber
1920 außer Kraft.

Soweit mit dem Inkrafttreten der Verord¬

nung eine Erweiterung des der Pfändung nicht
unterworfenen Teiles der in ss 1, 3 der Verord¬

nung und im s 850 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung
bezeichneten Forderungen eintritt, finden die Vor¬

schriften des s 2 entsprechende Anwendung. Pfän¬
dungen gegen Schuldner, die Kriegsteilnehmer
sind oder waren, sind auf deren Antrag insoweit
aufzuheben, als sie bei Anwendung des s 5 un-

läfsig gewesen wären Eine vor dem JnkrÄft-
trten der Verordnung 'erfolgte Aufrechnung, Ab¬

tretung oder Verpfändung verliert ihre Wirk¬

samkeit, soweit sie bei Anwendung der Verord¬

nung unwirksam sein würde.

Prozent des Grnndlohnes zu er¬

höhen. Der Beschluß des Tarifamtes lautet:

„Die bisherigen Beschlüsse des Tarif¬
amtes und der Revisionsverbände des Zen-
tralverbandes deutscher Konsumvereine über

die Höhe der Teuerungszulagen werden auf¬
gehoben. Die Teuerungszulagen betragen
125 Proz. auf den Tariflohn plus Ortszu-
schlag.

Bei den Handlungsgehilfen
und -gehilfimnen gelten als

Grundlage die Sätze der vor dem

1. August 1917 abgeschlossenen
Tarife.

Bisher vereinbarte besondere Zulagen
sind anzurechnen, jedoch werden bestehende
günstigere Lohnverhältnisse durch diefen
Beschluß nicht berührt. Die neuen Teue¬

rungszulagen treten, am 1. Juli 1919

für unbestimmte Zeit in Kraft. Im übri¬

gen bleiben die Beschlüsse des Tarifamtes
vonl 39. Januar bestehen, deren Einhaltung
den Genossenschaften und den bei ihnen be¬

schäftigten Arbeitern und Angestellten zur

Pflicht gemacht wird."
.

Versammlungsmitteilungen
Die Mitglieder worden um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten I

Anhalt.
Die nm 15, Juni ausgefallene Konferenz der Genossen-

schaslsangestellten findet nunmehr am Sonntag, den 2l>. Juli,
morgens g'/i Uhr in CSthen, Schüjienhaus statt, Tages°
ordnung: Abschluß cines Tarifvertroges mit der Einkaufs¬
vereinigung Anhalts auf Grund des abgeschlossenen Landcs-

tnrifes. Das Erscheinen aller Kolleginnen und Kollegen ist
notwendig. Der Gauleiter: Walter Kün „ e.

Anzeigen

Orsbeamker für Chemnitz gefuchl.
Eine erste Kraft

suchen wir möglichst sofort für unscre Ortsgruppe.
Rednerische agitatorische Befähigung und gründ¬
liche Kenntnis der Handluiigsgehilfenbewegung ist
notwendig.

Bewerbungen sind zu senden an den Bevoll¬

mächtigten Georg Landgraf, Dresdner Str. 38.

Achtung! Achtung!!

^ Ortsgruppe Berlin. !

! Am Sonnabend, den 9. August, findet!
im Etablissement Schloß Schönholz!

unser diesjähriges

Sommerkekt
! statt,verbundenmitGesangsvorlrögen!
! (Arbeiter-Gesangverein „Namenlos")!
! sowie Kabarett und Diverses mehr.!

! Eröffnung 3 Ahr :: Anfang S Uhr.
i Eintritt 1,50 Mk. Kinder unter 14 Iahren frei.!
iEinlaßkarten sind bei allen Funktionären,!
i in allen Sitzungen und im Berbandsbureau

Münzstraße 20 zu haben.

Ortsgruppe Berlin.

Nedakiionsfchlutz für die nächste Nummer der „Hand-

lungsgehilsen-Zeitung":
Mittwoch, den IS. Juli.
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